Das Ausmass des Haushaltsfilhrerschadens in
Abhingigkeit von Tabslienwerken — unterschisdiiche
Ansitze in Deutschiand und der Schweiz

zugleich Besprechung von BGH 3.2.2009, Vi ZR 183/08

Christian Huber’

Sowoh! in der Schweiz als auch in Deutschland
kniipft die hichstrichterliche Rechtsprechung fiir
die Bemessung des Haushaltsfilhrerschadens an
Tabellenwerte an, Wihrend der deutsche BGH die
Bezugnahme auf Tabellenwerte lediglich in Erman-
- gelung anderer konkreter Anhaltspunkte akzeptiert,
begniigt sich das Schweizerische Bundesgericht da-
mit, dass der Geschadigte auf die einschligige Ta-
belle verweist. Die Schweizerischen Sake-Tabellen
erméglichen —unter anderem durch die Ankatipfung
an die massgeblichen Faktoren Alter und Geschlecht
— eine viel prizisere Ermittlung des Schadensum-
fangs als die — veralteten — deutschen Tabellen von
Scuurz-Borex/Hormann, Wihrend in Deutschland
lediglich der Nettostundenlohn einer Aushilfskraft
zugrunde gelegt wird, hillt das Schweizerische
BG die Arbeitskraftkosten einer ausgebildeten Er-
gatzkraft fir massgeblich. Insgesamt billigt “der
deutsche BGH beim Haushaltsfihrerschaden dem
Verletzten bloss einen signifikanten Deckungsbei-
trag zu, wihrend das Schweizerische BG dem Ge-
schidigien den ihm — auch nach deutschem Recht
an sich gebiihrenden — vollen Ausgleich zuerkennt.

A. Haushaltsfithrerschaden in Deutschiand und
der Schweiz

L Einleitung

Das Problem des Haushaltsfiihrerschadens stellt sich

vom Ausgangspunkt her in der deutschen uad schwei-
zerischen Rechtsordnung in gleicher Weise. Es handelt
sich aus der Perspektive des Geschédigten neben dem
und womdglich vor dem Schmerzensgeld um den be-
deutsamsten Schadersposten’, der direkt gegen den
Ersatzpflichtigen bzw. dessen Hafipflichtversicherer

durchzusetzen ist, also nicht im Regressweg von 3o-

zialversicherungstriigern wach vorangegangenen So-
zialleistungen an die verletzte Person. Fir den Haft-
pflichtversicherer geht es wum -einen betrdchtlichen

Prof. Dr,, BWTH Aachen
Pergovuis/Dirr-Brunner, HAVE 2005, 202. Vgl aber Kuwn, FS-Eggert
{2008} 301; «Schattendasein» bei der Schadensregulierung.
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Tant en Suisse qu’en Allemagne, la jurisprudence
s’appuie sur des études statistiques pour évaluer
le dommage domestique. Selon I'auteur, I’indem-
nisation de ce dommage dans ces deux pays pré-

' 'sente toutefois des d1spar1tes

: Si le Bundesgenchtshof (BGH) a recours aux don-

_nees statistiques & défaut de donnees concrtes, le
'_Tnbunal fédéral (TF) apphque les’ ‘données statis-'

" tiques si la personne lésée s’ y refere Par les fac— :

_teurs de rattachement Age ot Sexe, Ies tables ESPA,

qui s ont Cours en Sulsse permettent une évaluation
' -beaucoup plus précise de I’ étendue du dommage
3 que les tables — vieillies — de SCHULZ—BORCK/HOF— '
‘ MAN'N en vigueur en Allemagne Pour le TF est dé-
- terminant le cofit safarial d’une personne qualifiée

alors qu’en Allemagne-on se fonde sur le salaire
“horaire net d’une auxiliaire. D’une maniére gené-
rale; si les deux ordres 3und1ques visent la répara- '

tion mtegrale du dommage 16 BGH n’alloue 4 la-

-personne 1ésée quune contribution 51gn1f1catlve a
“la réparation du dommage domestique tandis que
1e TF lui assure une pleine indemnisation.

Schadensposten?, bei dem wegen des hohen Ermes-
sensanteils des Gerichts im Fall einer prozessualen
Streitaustragung ein erhebliches Einsparungs- oder Be-
lastungspetenzial besteht. Und schiiesslich wetst dieser
Schadensposten gegeniiber allen anderen insoweit Be-
sonderheiten auf, als die normative Bez‘echnung eine
herausragende Rolle spielt’. Die Dariegung des Scha-
dens durch den Geschidigten ist eines der zentralen
Prohleme, wenn nicht iberhaupt die hichste Hiirde fiir
die verletzte Person sowie deren Anwalt. Aus diesem
Umstand wurden in der Schweiz viel weiter teichende
Konsequenzen gezogen als in Deutschland®.

Percous/ DUR#-BrunneR, HAVE 2005, 202: in der Schweiz 200 Mio Fran-
ken pro Jahr, weltweit am hdchsten.

Zu allen drei Aspekten bereits Prisnow, HAVE 2008, 241.

Erfrischend klar in der Problembeschraibung Prienow, HAVE 2008,
241, 242: Urteil, in denen eine Forderung auf Ersatz des Haushalts-
fithrerschadens mangels geniigender Substanziierung abgewiesen
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Ii. Deutschland

Dass der Haushaltsfiihrerschaden Besonderheiten
aufweist, hat in Deutschland schon der historische
Gesetzgeber erkannt und dafiir in § 845 BGB eine —
perfektionistisch anmutende —-Regelung geschaffen,
einen Wertersatz- anstelle eines Schadenersaizan-
spruchs. Diese Norm war dann angesichts der Um-
setzung des Gleichberechtigungsgedankens zwischen
den Geschlechtern nicht mehr haitbar; dic Ehefrau
wurde nicht mehr linger nach romisch-rechtlichem
Vorbild als Dienstleistungsmagd des pater familias
fir Heim und Herd betrachtet. Die Norm, der dieses
Konzept zugrunde fegt, ist zwar bis heute Bestandteil
der geltenden Kodifikation. Man hat sie aber als nor-
mative Ruine stehen gelassen®. Mehr als ein Mahnmal
lingst vergangener Zeit und historisches Relikt ist sie
nicht — mehr. Vielmehr hat man alle méglichen dog-
matischen Verrenkungen unternommen, um inhaltlich
einigermassen zu dem Ergebnis zu gelangen, das mit-
hilfe der {iberkommenen, aber schadenersatzrechtlich
passenden Norm erzielt wurde®. Die dogmatische Inte-
gration des Haushaltsfiihrerschadens in das ali gemeine
Schadensrecht ist somit im deutschen Recht nicht ohne
Verwerfungen tiber die Biihne gegangen. Das ist aber
eine akademische Frage.

Pralktisch ungleich bedeutsamer ist hingegen, dass
seit Mitte der 60er-Jahre ein — autobiografisch betrof-
fener — Anwalt es unternommen hat, rechtstatsiichliche
Erkenntnisse, némlich solche der Statistik, genaver der
Hauswirtschaftslehre, fiir den Umfang des Frsatzes
truchtbar ziz machen’. Die ~ deutsche — Versicherungs-
wirtschaft hat dieses Treiben zundchst gebannt verfolgt.
Als dasi in der héchstricl hterlichen Rechtsprechung auf
fruchtbaren Boden fiel und man erlannte, mit welch
betrdchtlichen — zusitzlichen — Belastungen das ver-
bunden war, hat man gegengesteuert. Stieg bei einem
vergleichbaren Sachverhalt der Unterhaltsersatzan-
spruch wegen Tétung des Haushaltsfithrers innerhatb
von wenigen Jahren zunichst auf das 8-fache, sank
er nach der Gegenschrift eines renommierten Vertre-
ters der Versicherungswirtschaft® wieder auf 25% des
Héchstwertes®.

Das liegt lange zuriick. Inzwischen wird das haft-
pflichtrechtliche Schriftum in Deutschland so gut

worden seien, haben ein erschreckendes Ausmass angenommen:
sie stellien den effektiven Reshtsschutz ebenso in Frage wie die fo-
rensische anwaltliche Tatigksit des Geschadigtenanwalts.

CH. Hueen, in: Ringvarlesung der Universitdt Augsburg aniisslich 100
Jahre BGB, 26 Jahre Universitit Augsburg (1997) 35 .

Prégnant dazu Lanse, FamRZ 1983, 1181 ff,

Zusammenfassung der Arbeiten von EckeLvann bei EckeLvann/Nests,
Schadensersatz bei Verletzung und Tdtung (1987).

Wussow, NJW 1870, 1393 1f.

Nachweise “dieser besindruckendsn Amplituden der BGH- Recht
sprechung bej CH. Huesr, Fragen der Schadensberechnung? (1994)
545,

E

wie ausschliesslich von Vertretern der Versicherungs-
wirtschaft'® oder Autoren von zwei Grosskanzleien'!
beherischt, die so gut wie ausschliesslich (Abwelr-)
Mandate der Hafipflichtversicherer wahrnehmen. Es
gilt -offenbar die Devise «Geiz ist geil». Sogar der
ADAC, chemals eine Organisation, die die Interes-
sen der Geschédigten vertreten hat, nun aber an einer
Versicherung beteiligt ist, schwenkt auf eine durch-
aus restriktive Linie ein'”. Diese Prigung der Litera-
tur bleibt naturgemiss nicht ohne Auswirkungen auf
die — hochstrichterliche — Rechtsprechung.' Das Aus-
mass des Ersatzes des Haushaltsfithrers erreicht ge-
rade in diesen Tagen - parallel zu den Aktienkursen in
der Wirtschafiskrise, ein Zufall? — einen historischen
Tiefstwert'®. Mit dazu beigetragen hat, dass der BGH
bei der Annabme von Revisionern, wenn es um das
Ausmass des Haushaltsfilhrerschadesis ging, in den
letzten Jahren ausserordentlich zurtickhaltend war. Die
am 3.2.2009 ergangene BGH-E™ ist die erste seit Lan-
gem zu dieser Thematik und soll daher zum Anlass ge-
nommen werden, diese nicht nur zu referieren, sondern
einige grundlegende Unterschiede der deutschen und
schweizerischen Problembewiltigung einander gegen-
iiber zu stellen und kritisch zu wiirdigen. Es erfolgt da-
bei eine Konzentration auf den Haushaltsfihrerscha-
den'?, und zwar die Schitzung der Zeitaufwendigkeit

des jeweiligen Haushalts sowie den massgeblichen

-Stundeniohn. Ausgekiammert bleibt grundsitzlich das

Problem der Minderung der Hausarbeitsfihigkeit.

1.

In der Schweiz hat der Haushaltsflihrungsschaden noch
einen Dornroschenschlaf gefiistet, als die Auseinan-
dersetzung iiber die massgebliche Anspruchsgrundlage
sowie dessen Umfang infolge des gesellschaftlichen
Wertewandels in Deutschland schon in vollem Gang
war, Namentlich fiir die gutbiirgerlichen Kreise hielt
man es damals in der Schweiz als unschicklich, diesen
fur die Beeintrichtigung der Haushaltsfilhrung eine
Entschiidigung zuzusprechen's. Die iltere Rechtspre-
chung hat beraflich Erwerbstiitigen lange Zeit keinen

Schweiz

Kieperssuscw, Ersatzanspriiche bei Personenschiden (2006); Janske,
Der Verdienstausfall im Schadenersatzrecht (2009). So die Litera-
turzitate durch den BGH in der E Vi ZR 183/08. Ausgewogener, aber
-unbeachtet Paspey, Berechnung von Personenschiden (2005},

Bach, Langheid & Dallmayr sowie Dr. Eick & Partner.

Siehe dazd Kunw, FS-Eggert (2008) 301 ff.

Prototypisch die neueste OLG E OLG Frankfurt/ Main OLGR 2008, 131:
Stundenighn € §.26.

Y1 ZR 183/08.

Zur Abgrenzung zum Pflegeschaden bei Schwerverletzten ZK-Lan-
paiT, Art. 46, Rn. 890.

BGE 82 1136 (31.1.1956}); ZK-Lanpotr, Art. 46, Rn. 892 Varwiesen sei guf
die dhnliche Haltung in Bezug auf das Schmerzensgald in Deutsch-
fand, freilich zwei Jahrhunderte frither im Allgemeinen Preussischen
Landrecht: Dazu EgerT, Pdnale Elemente m deutschen Privatrecht
{2003) 117 unter Hinweis auf§ 11216 und § 112 | 6 ALR,
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Ersatz zugebilligt'’. Eine normative Abrechnung, so-
mit ein: Ersatzanspruch selbst bei Verzicht auf die Ein-
stellung einer Ersatzkraft, die prototypische Reaktion
des Geschidigten in solchen Konstellationen, gibt es
erst seit Anfang der 80er-Jahre, nimlich den Entschei-
dungen Blein®® und Jost'®. Erst in letzter Zeit wurde
geklirt, dass eine Einzelperson wegen Beeintrichti-

gung der Haushaltsfihrung fir sich selbst auch nach

dem OHG anspruchsberechtigt ist?.

Die letzten Jahre zeichnen sich freilich durch eine
reichhaltige — hochstrichterliche Judilatur — sowie eine
lebhafte Diskussion in der Literatur aus, bei der gehalt-
volle Argumente auf Seite der Geschidigten und Haft-
pflichtversicherer jeweils auf Augerhdhe ausgetauscht
werden. Wihrend Osterreich sich den «Luxus» erlaubt,
das Ausmass des Haushaltsfiihrerschadens ohne Be-
zugnahmen auf Tabellen zu ermitteln, meist iiber den
Daumen gepeilt nach Guisherrenart?!, man in Deutsch-
land die — veraltete?” — Tabelle von Scuurz-Borck/
Horvann verwendet, gab es in der Schweiz mehrere

- Rechenwerke®, von denen sich das aussagekriftigste,

i

8

9

20

1

3

24
25
2%
p

namlich die SAKE-Tabellen?, durchgesetzt hat. Letz-
tere haben den Vorzug, von einer unabhfingigen Insti-
fution entwickelt worden zu sein, sich auf ein grosses
Befragungskollektiv zu stiltzen, die schweizerischen
Verhdlinisse zu beriicksichtigen und stindig fortentwi-
ckelt zu werden. Dies ermdglicht nicht bloss eine Mo-
mentaufnahme, sondern die Erfassung eines Verlaufs,

Gerade fur das schweizerische Verstindnis ist letzte-
res unabdingbar®, liegt doch bei einem Dauerschaden
selbst bei linger dauernder Regulierung und prozes-
sualer Streitaustragung der griissere Zeitraum in der
Zukunft und der geringere in der Vergangenheit. Da in
der Schweiz die Kapitalabfiridung die lingste Zeit der

Regelfall war®® und noch immer eine Wahlmdglichkeit

des Geschidigten darstellt?, besteht — zu Recht - ein

BGE 8C I! 348 {14.12.1954); BGE 85 1l 350 (12.11.1959}; ZK-Lanpotr,
Art. 46, Rn. 976.

BGE 10811434 (28.9. 1982)

BGer 4C.59/1994 vom 13.12.1994. Dazu Peaaous/DORR-Brunnes, HAVE

. 2006, 202; Prisnow/WioMer/Sousa-Poza/Geiser, HAVE 2002, 24 1,

Gomw, HAVE 2002, 49, 50. :

Ein Vergleich der Stunden fiir die Haushaltsfithrung zwischen ijs-
tarreich und Deutschland vermittelt den Eindruck, als ob as hier nur
Schiampen, dort nur Putzteufel gabs. Die Wirklichkeit ist frailich dif-
farenzierter, Der Unterschied in den Ermittiungsmethoden ist grisser
als der in der Wirklichkeit, mag sich das Leben im Stiden auch mehr
«gutdoors» und damit weniger im Putzbereich des Hayses abspielen.
Zu einer glebalen Schitzung Uber den Daumen gepeilt inv schwei-
zerischen Recht ErstG in der E BGer 4_C194/2002 15 Swunden pro
Woche ein Leben Jang. Kritisch dazu Prienow, HAVE 2003, 50, 51.

Aus dem Jahr 1991/92, su ZK-Lanpawr, Art. 46, Rn. 1033.

HG Ziirich HAVE 2003, 317 {Prignow) 318 unter Hinweis auf BrONGGER,
ScuuLz-Borck/Horvann, SAKE, WiseenHauser, Hausfravenbund.

BGE 129111 153; BGF 131 11! 12 = HAVE 2005, 46 (ScuaeTzLe),

Prienow, Besprechung von HG Ziirich HAVE 2003, 317, 324,

Bis zur £ BBE 125 11| 312 sogar die einzige Ersatziorm.

ZK-Lanpolr, Art, 46, Rr, 985.
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besonders hohes Mass an Einfilhlsamkeit fir die kiinf-
tige Entwicklung®®. Die deutschen — und auch Gsterrei-
chischen — Gerichte erfassen in ihren Entscheidungen
trotz gegenteiliger Beteverungen, die aber nichts weiter
sind als rhetorische Pflichtilbungen, lediglich den Zeit-
raum bis zum Ende der miindlichen Hauptverhandlung
erster Instanz®®. Sie gehen in einer Art Vogel-Strauss-
Politik davon aus, dass sich in der Folge rein gar nichts
dndern werde, ein Szenario; das unter allen mdglichen

-das unwahrscheinlichste ist.

Der Geschiidigte — wie auch der Ersatzpflichtige — wer-
den auf die Méglichkeit der Abénderung bei wesent-
licher Anderung der Verhiiltnisse, im deutschen Recht
gemiss § 323 ZPO, verwiesen. Die Hiirde, die es dabei
zu iiberspringen gilt, ist freilich beachtlich hoch. Bei
einer Schmerzensgeldrente hat der BGH* jlingst aus-
gesprochen, dass es jedenfalls 25% seien, die die akku-
mulierte Inflation betragen misse, ehe an cine Abén-
derung zu denken sei, Verschiirft wird das Problem im
deutschen Recht dadurch, dass es im Regelfail weder

-gine Kapitalabfindung® noch eine indexgebundene

Rente® gibt. Warum verschliesst eine — ansonsten so
hochstehende — Rechtsordnung wie die deutsche die
Augen vor einem an sich trivialen, mit Hinden zu grei-
fenden Phiinomen? Eine Antwort darauf soll versucht
werden:

Zum einen mag es Bequemlichkeit sein. Sich {iber die
Zukunft Gedanken zu machen, ist stets besonders hei-
kel. Dazu kommt, dass die deutsche Judikatur durch
eine im Uberschwang politischer Gefiihle formulierte
E des RG* traumatisiert sein kénnte*. Das RG hat
ndmlich im Jahr 1933 ausgesprochen, dass wegen der
erfolgreichen Anstrengungen der Reichsregierung der
Geschildigte im Jahr 1943 trotz seiner Verletzung nicht
ohne Arbeit sein werde. STeFFEN®, der langjihrige Vor-
sitzende Richter-des V1. Senats des BGH, hat dazu mit
der ihm eigenen Ironie bemerkt, dass es ein Treppen-
witz der Geschichte sei, dass die national verengte Pu-

Aus dem Blickwinkel des deutschen Rachts gewagt, aber in der Sa-
che folgerichtig HauskessfJaun, ZBJY 2003, 51 f, die monieren, dass
hai einer Kapitalebfindung des Haushaltsfihrungsschadens einer
nicht voll erwerbstitigen Ehefray die Scheidungswahrscheinlichkeit
z2u barlicksichtigen, weil sich eine Verletzung bef kinftig, n&mlich
nach Scheidung, erforderfichem Berufseintritt finanzielt starker aus-
wirkt als im Rahmen der Haushaltsfithrung. )

Exlatant falsch infolge unzutreffenden Verharrens auf dem Zeitpunkt
der Verletzung ErstG der E OLG Schleswig Spektrum fiir VersR 3/2008,
88 Abweisung jeglichen Haushaltsfiihrerschaden an einen Quer-
schnittgeldhmten, weil er im Zeitpunit der Verletzung mit 14 Jahren
keirien eigenen Haushalt gefithrt hat.

BGH NJW 2007, 2475 (Teichmann) = VersR 2007, 961.

Die Ausnahmefélla des § 843 Abs 3 BGB spielen in der Praxis kaum
jemals eine Rolle.

Anders im dsterreichischen Recht geméss § 10a EQ.

RGZ 145, 196.

AnwKomm/CH, Hueer 88 842, 843 Rn. 74.

DAR 1984.1.2.




pille der Richter fast ins Schwarze getrotien hétte, nur,
dass auf den Mann nicht die Lohntiite wartete, sondern
das Soldbuch.

Iv.
Trotz der unterschiedlichen historischen Entwicklung

und in Nuancen unterschiedlichen Blickpunkte gibt es
doch eine Fiille von Gemeinsamkeiten:

Gemeinsambkeiten

i Haushalisfiihrung fiir sich selbst vermehrte
Bediirfnisse, filr andere Erwerbsschaden
Sowohl in Deutschland®® als auch in der Schweiz®
wird die Beeintrichtigung der Haushaltsfithrung fiir
sich selbst als Anspruch wegen vermehrter Bediirf-
nisse, die fiir andere Familienmitglieder als Erwerbs-
schaden qualifiziert. Diese Abgrenzung erfolgt wohl
primér vor dem Hintergrund der sachlichen Kongru-
enz von Sozialversicherungsleistungen. Im deutschen
Recht ist das Pflegegeld sachlich kongruent zum zivil-

rechtlichen Schadenersatz wegen der Pflegebedirftig-

keit sowie von Beeintrichtigungen in der Haushalts-
fiihrung fiir den Verletzten selbst. Die Subsumierung
unter den einen oder anderen Schadensposten ist aber
eine-genuin zivilrechtliche Frage.

Einleuchtender ist es m. E. daher, die Abgrenzung zwi-
schen vermehrten Bediirfhissen und Erwerbsschaden
wie folgt vorzunehmen; Was wiirde ein homo oeco-
nomicus delegieren, weil er seine Arbeitskraft gegen
héheres Entgelt einsetzen kann — insoweit liegt ein
Erwerbsschaden vor; bzw. was wiirde er unter allen
Umstiinden selbst verrichten, wenn er gesund ist— in-
soweit liegen vermehrte Bediirfnisse vor’®. Die Haus-
arbeit flr sich selbst ist ebenso wie die fir Familien-
_mitglieder delegierbar und wird von Personen mit ent-
sprechendem Einkommen bzw. Vermégen- auch auf
Dritte fibertragen. Insofern ist m.E. ein Erwerbsscha-
den gegeben. Die Titigkeiten im Rahmen des Pflege-
schadens wie An- und Auskleiden, Nahrungseinnahme,
Morgen- und Abendtoilette unter Einschluss von Kém-

men und Rasieren wilrde aber heute® ein jeder héchst~

personlich vornehmen.

2 Normativer Schaden — Haushalisfiibrer-
schaden unabhdngig von der Reaktion
- aquf das schidigende Ereignis
Ein Vermé&gensschaden ldsst sich chne Weiteres nach-
weisen, wenn der Verletzte wegen Beeintrichtigung
der Haushaltsfithrong eine Ersatzkraft einstelit und da-
fiir Vermogensaufwendungen titigt. Einigkeit besteht

Zuletzt BGH 3.2.2009, VI ZR 183/08.

ZK-Lanoovr, Art. 46, Rn. 895.

CH. Hueer, Fragen der Schadensherschnung (1994), 320 .

Die Zeiten des héfischen Absalutismus, in der dem Kinig auch bei
diesen Tatigkeiten Diener zur Hand gegangen sind, liegen lange zu-
riick; und solche Handreichungen waren auch damals auf wanige
Parsonen beschrinkt. )
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indes, dass ein Haushaitsfihrerschaden auch gebiihrt,
wenn der Verletzte sich selbst {iberobligationsgemiss
mehr anstrengt, Angehfrige einspringen oder ein Qua-
litdtsverlust bei der Haushaltsfiihrung in Xauf genom-
men wird*®. Wird im deutschen Recht betont, dass die
Einstellung einer Ersatzkraft deshalb unterbleibt, weil
eine solche kurzfristig nicht zu bekommen ist bzw. der
Verletzte dies unterlasst, weil er vor Abschluss der Re-
gulierung nicht weiss, ob er die Kosten iiberwilzen
kann und fiirchtet, einen Teil selbst tragen zu miissen,
was er sich nicht leisten kann oder will*, verweist
man in der Schweiz daranf, dass es nicht zumutbar sei,
«wildfrernde» Personen in die eigene Haushaltssphire
zu lassen®,

3 Orientierung des Ersaizes an statistischen Tu-

bellen sowie den Kosten fiir eine Ersatzkraft
Sowaohl in Deutschland als auch in der Schweiz be-
misst sich das Ausmass des Haushaltsfithrerschadens
grundsétzlich danach, was sich aus einer nach haus-
wirtschaftlichen Grundsitzen ermittelten statistischen
Untersuchung ergibt. Massgeblich ist, was einer Er-
satzkraft fur die Ausfthrung der T#tigkeiten, zu denen
der Geschidigte verletzungsbedingt nicht mehr in der
Lage ist, zu zahlen wire. Der Teufel steckt auch hier
im Detail. Die Werte der Tabelle sind entweder grund-
sitzlich verbindlich — dann grossziigiger Ersatz — oder
bloss ein Ansatzpunkt fiir den Umfang der verietzungs-
bedingt vereitelten Hausarbeit — dann sehr viel weniger
oder gar kein Ersatz. Der Umfang des Schadenersatz-
anspruchs ist dariiber hinaus in hohem Masse davon
abhingig, ob man das Postulat der Kosten bei Anstel- -
lung einer fiktiven Ersatzkraft strikt befolgt, was zu
ginem grossziigigen Schadensbetrag fithrt, oder bloss
als vagen Orientierungspunlkt wiihlt, was mitunter eine
kirgliche Ersatzleistung zur Folge hat.

4. Eingeschrinkte hichstrichterliche Uberprii-
fung des tairichterlichen Ermessens

Beide Rechtsordnungen stimmen darin {iberein, dass
eine Uberpriifung der Festsetzung des Umfangs des
Haushaltsflihrerschadens nach tatrichterlichem Ermes-
sen nur aysnahmsweise durch ein Rechtsmittel an das
Héchstgericht iiberpriifbar ist, was reziprok zu einer
besonders grossen Bedeutung des Tatgerichts fithrt™,

QLG Rostock zfs 2003, 233, 234; Heazog-ZwiTter, HAVE 2005, 275; BK-
Breun, Art, 42, Rn. 20: Normativer Schaden«fautede mieux» zuzulassen.
Beide Argumente verlieren an Bedeutung, wenn es um den kiinftigen
Schaden geht, der bai Abschluss der Regulierung dem Grunde nach
faststaht und hei dem der Verletzte einige Zait gehabt hat, sich um
gine passende Ersatzkraft ymzusehen. .

Priawow, Besprechung von HE Zirich HAVE 2003, 317, 324,

Fiir die Schweiz Percous/Dira-Brunner, HAVE 2005, 202, 203; Prisnow/
ZimermanN, HAVE 2008, 140 145; fir Deutschland AmaKomm/Ch, Hu-
ger §§ 842, 843 Rn. 77,

Lane, Anm 1 ze BGH jurisPR-YerkR 7/2009.
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Nas Ausms

Das Widerstieben des Héchstgerichts, sich mit sob-
cher — einem Juristen unwiirdigen? — Rechnerei zu be-
fassen, klingt durchaus dhnlich: Das BG schreitet nur
ein, wenn der Rechisbegriff des Schadens oder Rechts-
grundsiitze der Schadensberechnung verkannt werden
bzw. ein Widerspruch zur Lebenserfahrung gegeben
ig1%®. Der BGH befasst sich damit, wenn das Urteil des
Tatgerichts auf grundsétzlich falschen Erwdgungen
beruht oder entscheidungserhebliche Tatsachen unbe-
riicksichtigt gelassen hat*.

Die hithere Anzahl der jingeren Entscheidungen des
BG im Vergleich zum BGH ist ein Indiz, dass sich das
schweizerische Hochstgericht &fter iiberwindet als das
deutsche, was zu einer wiinschenswerten stirkeren
Vereinheitlichung der Rechtsprechung der Tatgetichte
fithrt. Das deutliche Auseinanderklaffen in der neuesten

BGH-E* zwischen dem Angebot des Hafipflichtversi-

cherers (€ 3500.-) einerseits und dem Zuspruch durch
Frst- bzw. Zweitgericht (€ 9469 ~bzw. € 11 243.26) und
dem Begehren des Verletzten (€ 13834.21) anderer-
seits, somit fast 400%, ist ein beredtes Zeichen fiir das
Ausmass an Rechtsunsicherheit, das in Deutscliland bei
diesern Schadensposten gegeben ist, wobei zu beden-
ken ist, dass der Grund des Anspruchs unstreitig war.

B. Der Inhalt der E BGH 3.2.2009, VI ZR 183/08

Worum ging es aber in der konkreten E und wie hat der
BGH entschieden?

Eine allein stehende erwerbstitige Frau wurde bei
einem Unfall am 15:8.2003 schwer verletzt, die Ein-
standspflicht der Beklagten stand ausser Streit; strei-
tig war allein der Umfang des Frsatzes. Vorgerichtlich
zahlte der Hafipflichtversicherer €3500.— Das LG
sprach sodann € 9469.— zu, das BerG € 11243.26. Das
auf zusitzliche € 2590.95 gerichtete Begehren wies
der BGH ab und bestitigte die E des BerG. Soweit die
nackten Zahlen. '

Das BerG nahm entsprechend der Tabelle 9 von ScHu1z-
Borck/HorMANN bel einer erwerbstitigen Frau eines
1-Personen-Haushalts 21,7 Stunden pro Woche an. Wih-

rend des stationdren Krankenhausaufenthalts sprach -

es 15% davon zu, somit 3 Stunden. Nur wenn die Be-
" eintrichtigung der Haushaltsarbeitsféhigkeit mehr als
50% betrug, stehe eine nach BAT VIII entlohnte Ersatz-
kraft zu, fiir die fibrige Zeit lediglich eine nach BAT X.

Der BGH billigte dies. Eine Uberpriifung des Schit-
Zungsermessens komme nur in Betracht, soweit grund-
sitzlich falsche Frwigungen oder entscheidungserheb-
liche Tatsachen unberiicksichtigt geblieben seien. Das

&

L]

sei aber nicht ersichtlich. wenn eine Orientierung an
einem anerkannten Tabellenwerk erfolge. Das sei zu-
lissig in Frmangelung konkreter Anhaltspunkte fiir
eine abweichende Beurteilung.

Die Kiirzung wihrend des stationéiren Aufenthalts sei
zu billigen. Vieles falle nicht an. Die K1 habe nicht auf-
gezeigt, wo eine’ Pflege und Betreuung von Personen
erfolgt sei; der Reinigungsbedarf sei auf ein Minimum
reduziert; auch Aufwendungen fiir die Beschaffung und
Zubereiting von Erndhrung kdnnten unberficksichtigt -
bleiben. Es sei kein Sachvortrag erfolgt, dass mehr
als 3 Stunden pro Woche erforderlich gewesen seien.

Die Einstufung nach BAT X sei zu billigen. Bei ginem
Durchschnittshaushalt chne Kinder sei bet einer Ersatz-
kraft, die nicht die Leitung ibernehmen miisse, BAT X
zutreffend, nicht aber BAT IXb oder BAT VIII. BAT
IXb gebithre nach der Tabelle 3 von Scrurz-Borck/
Hormany fiir einen Durchschnittshaushalt sowie einen

‘gehobenen Haushalt ohne Kinder oder mit schulpflich-

tigen Kindern mit fortbestehender Leitungsfunktion
des: Haushaltsfithrers. Hier sei jedoch ein einfacher
Haushalt mit einfachen Wohnverhiltnissen (65m?), ge-
ringer technischer Ausstattung und unterdurchschnitt-
lichem Haushaltseinkommen gegeben.

Die Kligerin wendete ein, dass wahrend der stationi-
ren Phase keine Person mit Leitungsfunktion vorhan-
den gewesen sei, weshalb der Lohn einer Ersatzkraft
nach BAT VIII angemessen sei. Der Kldgerin sei nicht
zumutbar, im Wechsel Personen mit unterschiedlichen
Qualifikationen einzustellen. Dem folgte der BGH
nicht, Hier sei zu bedenken, dass keine Einstellung
erfolgte, sondern eine fiktive Abrechnung. verlangt
werde. Wihrend des Krankenhausaufenthalts sei keine
Einstellung einer Person mit BAT VIII erforderlich;
vielmehr sei auch in dieser Zeit BAT X zu billigen.
Hingewiesen, aber nicht aufgegriffen wurde der Hin-
weis der Kligerin, dass BAT X nicht mehr zeitgemdss
sei, auch wenn das von Horvann® in einer Fussnote
7u Tabelle 3 vertreten werde. '

Es fillt auf, dass Gegenstand des Rechtsstreits ledig-
lich dje Vergangenheit war. Sofern eine Minderung der
Hausarbeitsfihigkeit um mehr als 50% in Rede stand,
kann man davon ausgehen, dass es sich um eine grnst-
hafte Verletzung und einen Dauerschaden handelte. Ge-
naueres ist dem Sachverhalt aber nicht zu entnehmen, -
der in BGH-Entscheidungen — wie hiufig — ausseror-
dentlich knapp ist*. Man erfahrt zwar, dass es sich um

In: SecHutz-Borck/Hormanw, Schadensrsatz bei Ausfall von Haus- .
frauen und Mittern im Haushait (2000), 28.

Ein Grund kiinnte sein, dass Entscheidungen der Tatgerichte hiufig
vorhar schon in Fachzeitschriften publiziert wurden. Hier erfolgte

" aber jedenfalls kein Verweis darauf. Da auch die Geschiftszahl der
Entscheidungen der Tatgerichte nicht angegeben ist, kann man das
schwer finden.

% HAVE 2005, 140, 145 {PReNOwW/ZIMMERMANN).
% Soauch BGH 3.2.2009, VI ZR 183/08.
7 BGH 3.2.2009, VI ZR 183/08.
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einen bescheidenen Haushalt handelie; aber nicht das
Alter der Verletzten, was hach den SAKE-Tabellen von
erheblicher Bedeutung filr den statistischen Zeitauf-
wand ihres Haushalts gewesen wére. Die vorliegende
BGH-E enthilt nichts sensationell Neues, sondern
fiihrt die bisherige Judikatur fort. In der Folge sollen
die Frage der Bedeutung von statistischen Tabellen
fiir die Darlegung des Schadensumfangs und die des
angemessenen Referenzlohns der fiktiven Ersatzkraft
behandelt werden®, '

C. Die Bedeutung eines anerkannten Tabellen-
werks als Schétzungsgrundlage

L. Massgebliche Variablen der Tabelle

Je nachdem, welche Tabelle man heranzieht, kommt
man zu stark divergierenden Lrgebnissen®!. Anhand
des 1-Personen-Haushalts einer erwerbstitigen Frau
fiihrte die Tabelle von ScruLz-Borcx/HOFMANN zu
einem Wert von 21,7 Stunden, was EBerT™? — womdg-
lich aufgrund thres autobiografischen Hintergrunds —
als relativ hoch ansieht. Wihrend generell behauptet
wird, dass die SAKE-Tabellen zu hbheren Werten
fiihrten als die von Scuurz-Borex/Hormann™, diffe-
renzieren die SAKE-Tabellen bei einem 1-Personen-
Haushalt™ einer ‘berufstitigen Frau — je nach deren
Alter — zwischen 15,3 und. 23,7 Stunden, was im Mit-
telwert weniger ist als die 21,7 Sturiden. Wiisste man
das Alter der Verletzten, kénnte man der Einschitzung
von Bserr beipflichten oder widersprechen. Jedenfalls
ermoglichen die SAKE-Tabellen insoweit eine pri-
zisere Aussage. Und dass das Alter eine Rolle spielt,
ist durchaus plausibel. Bei jlingeren Menschen ist der
Stellenwert des Haushalts geringer; deren Leben spieft
sich anderswo ab, nur ausnahmsweise in den eigeneh
vier Winden®. Im fortgeschrittenen Alter ist das Zu-
hause dem gegeniiber geriiumiger und behaglicher; es
hat jedenfalls einen hdheren Stellenwert und es wird
mehr Zeit dafiir investiert.

Die neuesten SAKE-Tabellen differenzieren nach
Haushaltsgrosse (allein, Paar, Kinder und in welchem
Alter das jiingste), Alter, berufliche Frwerbstittighkeit
(bis 49%, bis 89% uid 100%) sowie Geschlecht. Die
Tabellen von SchHuLz-Borcik/Hormann erfassen die
Anzahl der Haushaltspersonen, die Grdsse des Wohn-

Die Begrenzung auf drei Stunden pro Woche bef einem stationdren

Aufenthalt erscheint mangels weftergehenden Vorbringens durch- .

aus plausibel, ja fast grossziigig.

Prisxowi/\Whiomer/Sousa-Poza/Geiser, HAVE 2002, 24, 25: Zwischen den
. Untersuchungen liegen «\Weltens,

Anm 1 zu BGH jurisPR-VerkR 6/2009,

PercoLts/Diar-Brunner, HAVE 2005, 202, 206; Kun, FS-Eggert (2008)

301, 310: Katalog bei Scrulz-Borex/Hormann enger als bei SAKE.

Ebenso ZK-Lanpowr, Art. 48, Rn. 1033

HAVE 2008, 177.

Persous, HAYE 2006, 169, 170,

Christian Hut

sitzes und dessen Anspruchsniveau. Wie bei jedem
Modell kommt man um Vereinfachungen nicht herum.
Fs geht aber um die Frage, welche Variablen die mass-
geblichen sind, uin eine moglichst getreue Abbildung

“der Wirklichkeit zu erzielen. Eine Stellungnahme dazu

kann aus privatrechtlicher Perspektive nur mit Ein-
schrinkungen erfolgen. Fakt ist aber, dass die Diffe-
renzierungen nach Alter’® und Geschlecht®” jedenfalls
aufschlussreich sind. Ob die Anzahl der betreuungs-
bediirftigen Personen und die Grésse des Wohnraums
vernachldssigbar sind, hat die Statistik zu kliren. Ob
nicht womdglich das Stadt/Land-Gefille Bedeutung:
haben konnte, erscheint zumindest ebenso itberprii-
fuﬁgswﬁrdig wie die Behauptung, dass die Tabelle von
ScuuLz-Borck/Hormanw schon deshalb nicht fiir die
Schweiz verwertbar sei, well sie den schweizerischen
Eigenheiten nicht Rechnung trage®®. Unterscheidet
sich die Haushaltsfiihrung in Basel tatsichlich von der
in Freiburg im Breisgan? Man ist geneigt anzunehmen,
dass es insoweit eine Kulturgemeinschaft gibt, die an

..den Staatsgrenzen keine abrupten Zisuren erlebt.
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Fiir die Schweiz wird als Vorzug der SAKE-Erhebung
deren Einfachheit gepriesen und nach der letzten Ver-
feinerung davor gewarnt, dass die Gefahr bestehe, dass
der ersatzfihige Schaden nicht von Hand berechnet

.werden konne®®, WarTer® hat vor dem «sikularisiet-

ten Gottesurteil des elektronischen Rechners» gewamt.
Das Riistzeug des Richters, so die Aussage, set das Ge-
setzbuch und die Rechtsprechung, allenfalls Kommen-
tare und Fachpublikationen, aber nicht der Rechen-
schieber oder Taschenrechner. Sosehr es einleuchtet,
dass Richter mehr sind als Computer, soll doch das
Erfordernis des Einsatzes technischer Hilfsmittel, und
dabei nicht mur von Rechenschieber und Taschenrech-
ner, sondern durchaus auch von Computerprogram-
men, m, E. nicht das k.o.-Kriterium eines Bemessungs-
ansatzes sein. Bei der Kapitalisierung von Renten hat

man sich inzwischen daran gewdhni, dass kaum ein

Zuriickhaltend heim Zuspruch wegen unzureichender Darlegung KG
KGR 2007, 629 = MDR 2007, 887 = DAR 2008, 25 (FirsTer): Medizinstu-
dent; OLG Celle OLGR 2007, 41 = VRR 2007, 187 {Luckey): Abweisung
mangels ausreichender Darlegung — jungendliche Verletzte hat zu-
nichst noch bei Eltern gewchnt, danach eigens Hausstandsgriin-
dung mit Ehemann.

Insoweit zis pauschal in Bezug auf das Geschlecht: OLG Rostock
zfs 2003, 233 Tabelle auch auf Mann anzuwenden; kein Erfahrungs-
satz, dass Untsrschied in der Hausarbeit zwischen M&nnern und
Frauen. Das wird durch die Schweizer Untersuchingen widerlegi.
Zurlickhaltend gegeniiter einem midnnlicher Haushaltsfiihrer: OLG
Diisseldorf NJW-RR 2003, 87 = VersR 2004, 120 unter Hinweis auf die
urzureichende Darlequng; gar abweisend gegeniiber einem Chi-
rurgen wegen unzureichendsr Dartegung: OLG Kobienz NZV 2004, 33
=VersR 2004, 101%

ZK-Lanpowr, Art 48, Rn. 1033; Prisnow/Wiomer/Sousa-Poza/Gaiser,
HAVE 2002, 24, 27 unter Hinweis auf Frauenpartizipationsrate, Eigen-
heimguote, Arbeitszelt und Sitten. ‘

Waltes, HAVE 2008, 164, 165

HAVE 2006, 164, 165.
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Anwalt, vom Geschidigten selbst ganz zu schweigen,
in der Lage wire, eine Umrechnung von Hand vor-
sunehmen; warum das beim Haushaltsfithrerschaden
anders sein sellte, ware nicht einzusehen, solange
der Richter mithilfe einer Plausibilititskonirolle noch
Herr — Frau - iiber das Ergebnis ist. Fiir die Schweiz
muss das umso mehr gelten, steht doch mit dem Pro-
gramm LEONARDO?® ein geeignetes Hilfsmittel zur
Verfligung.

11. Problematische Bereiche der SAKE-
Erhebung

I8 Zeitpunkt der Befragung

Zum Streit der hdheren Zuverldssigkeit von Tagebuch-
aufzeichnungen oder Tetefoninterviews® soll an dieser
Stelle — mangels Fachkompetenz — nicht eingegriffen
werden. Immerhin sei es aber erlaubt, darauf hinzuwei-
sen, dass der Zeitpunkt des Interviews von massgeb-
licher Bedeutung fiir das Ergebnis sein konnte. Es wird
gefragt, welche Aktivititen im Haushalt in den letzten
24 Stunden unternommen worden sind. Die Putzar
beiten im Haus werden dabei im Winter grosser als im
Sommer sein. Vice versa verhilt es sich mit den Alctivi-
titen im Garten. Und in der Urlaubszeit, die sich auch
nicht gleichformig {iber das Jahr verteilt, wird die Vor-
und Nachsorge womdglich besonders gross sein. Dem
Zeitpunkt der Befragung sollte daher besonderes Au-
genmerk gewidmet werden, wobei ein statistisch unver-
filschtes Ergebnis dann zustande kiime, wenn bet den In-
terviews alle Pe;rioden gleichmissig abgedeckt wiirden.

2. Haushaltsfiihrung oder Hobby: Garten, Tiere,
betreuungsbedilrflige Menschen

Besonders heikel sind die Bereiche Garten® und Tier-
haltung®. Es stehen sich dabei zwei Ansichten gegen-
iiber. Der streng funktionzle Ansatz will die Aktivi-
titen im Garten nur erfassen, soweit es sich um-einen
Nutzgarten handelt; die Tierhaltung solf nur einbezo-
gen werden, soweit etwa der Hund dem Schutz des
Hauses dient®>. Der weiter gehende Ansatz stelit dem
gegeniiber darauf ab, was alles zum Wohlbefinden des
Zuhauses zahlt®®. Und fiir den einen oder anderen sind

Auf dieses Hiltsmitiel zutreffender Weise hinweisend Weees, HAVE
2006, 163.

Dazu PrisnowMieMER/ Sousa-Poza/Geiser, HAVE 2002, 24, 25 1.

Insofern ganziich ablehnend OLG Celle SP 2008, 7.

Die Kosten der Tierhaliung beim Haushaltsfihrerschaden bejahend
OLG Innsbruck ZVR 2006/158 {DanzL).

Kusn, FS-Eggert (2008) 301, 310; dhalich Wawten, HAVE 2006, 184, 166
Prohiem.der Kommerzialisierung beliebiger Aktivitdten; Abgrenzung
der funktionalen von den emotionalen Tatigkeiten. Ebensa BX-Bred,
Art 42, Bn. 18d.

ZK-LanooiT, Art. 46, Rn. 927: Kernverrichtungen und dann noch Gar-
tenpfizge und Haustierhaltung; Priguow/NYIBMER/ Sousa- Poza/GRISER,
HAVE 2002, 24, 33: Ersatz im gleichen Umfang, auch wenn kein Tier
bzw. Garten,
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das nicht nur (Staub anzichende und daher reinigungs-
bediirftige) Stilmdbel und barocke Bilder, sondern
auch die Pracht von Blumen und Biuwmen sowie das
Treiben von Hunden und Katzen. ME sprechen gute
Griinde fiir den grossziigigeren Ansarz®’, Das Abstellen
darauf, dass es sich um einen Nutzgarten handelt, ver-
kennt den Umstand, dass die daraus gezogenen Friichte
heute anders als in der Zeit der beiden Weltkriege und
danach — in Deutschland und Osterreich — nicht mehr
zur Vermeidung der Gefahr des Verhungerns dienen,
sondern der eigenen Erbauung; der Zeitaufwand steht
jedenfalls in keinem okonomisch angemessenen: Er-
gebnis zum Wert der gezogenen Friichte®. Ersatzfihig
ist daher m.E. lediglich der Aufwand zur Aufrecht-
erhaltung der gewohnten Wohnumgebung. Der Ar-
beitseinsatz zur Friichteziehung ist begrenzt mit den
jeweiligen Preisen der Produite im Obst- und Gemii-
segeschiift, allenfalls im Bioladen.

Einigkeit besteht, dass auch die im Haushalt betreuten
Personen zum ersatzfihigen Haushaltsdienstleistungs-
spektrum zihlen. Fragwiirdig ist aber, darauf abzustel-

len, ob eine betreute Person dem gleichen Haushalt an-

gehort™, was in der Schweiz danach beurteilt wird, ob
der gleiche Telefonanschiuss besteht”. Die modernen
ISDN-Anlagen mit einer Vielzahl von Telefonnum-
mern fiihren da zu einer kiinstlichen Aufspaltung von
Haushalten, die eigentlich zusammengehdren, Und ob
die betrewungsbediirftige Oma in einer Einliegerwoh-
nung im gleichen Einfamilienhaus — zwar mit eigenem
Telefonanschiuss, aber ohne eigene Nummer! — betrent
wird oder aber in einer angrenzenden Eigentumswoh-
nung auf der gleichen Etage — mit eigenem Telefonan-
schluss sowie eigener Telefonmmmer — von solchen
Zufzlligkeiten soll die Ersatzfihigkeit des Schadens
der verletzten Betreuungsperson nun wirklich nicht
abhiingen.

Umstritteni ist die Abgrenzung von Hobby und Haus-
haltsfiihrung. Nicht gefolgt werden kann diesbeziig-
lich der Ansicht von Prinow??, dass massgeblich sei,
was die Befragten bei der Umfrage antworteten, weil
das Ausdruck der Meinung des Volkes sei. Aus sol-

chen Antworten kann man entweder Keckheit oder

-Schiichternheit ableiten, oder auch noch eine gewisse
Haltung einer Mehrheit oder Minderheit zu ihrer Be-
findlichkeit. Zur Ermittlung der Grenze von als Ver-

In diesem Sinn bereits Cn. Huses, Fragen der Schadensberechnung?
(2004), 465 f, 470. :

So bei den Grosseltern des Autors, die jeweils deren Schrebergarten
vor siner solchen Gafahr bewahrte.

PercoLs/DERr-Baunner, HAVE 2005, 202, 204,

Generell ablehnend Kusn, FS-Eggert (2008) 301, 305 f; aA C. Hussr,
VersR 2007, 1330, 1336,

ZK-LanooLr, Art. 46, Bn, 901.

HAVE 2008, 167, 163,




mdgensschaden ersatzfiihiger Haushaltsarbeit und im
Wege der Genugtuung — meist bloss marginal bertick-
sichtigungsfihiger — Stdrung der eigenen Erbauung
taugt eine Statistik nicht. Das ist eine germin rechtliche
Frage und somit vom Richier zu entscheiden. Aufgabe
der Fragestellung beim Telefoninterview ist es, das
eine vom anderen sinnvoll abzugrenzen.

IIl.  Tabelle und Darlegung

L Umfang des Haushalts und Behinde-

rung, Minderung der Erwerbsfahigheit und

haushaitsspezifische Minderung
Das — in Stunden anzugebende — Zeitausmass, das fiir
die Bewiltigung der Hausarbeit erforderlich ist, und
das prozentuale Ausmass der Beeintrichtigung, diese
Arbeiten verrichten zu kdnnen, sind strikt zu trennen.
Zutreffend ist, dass die im Sozialversicherungsrecht
massgebliche allgemeine Minderung der Erwerbsti-
higkeit, im deuntschen Recht die jeweiligen Gliederta-
xen, keine zuverldssige Abschitzung der Behinderang
im Haushalt zulassen™. Das gilt fiir den Haushalts{iih-
rerschaden ebenso wie den sonstigen Erwerbsschaden.
Diese Erkenntnis gilt dann freilich in beiderlei Rich-
tung. Der Umstand, dass der Verletzte die Birotitig-
keit wieder aufgenommen habe, kann dann nicht als
abschliessendes Kriterium dafiic verwendet werden,
dass auch keine Beeinirichtigung bei der Haushalis-
fithrung mehr gegeben sei’™. '

Wenn Lana™ damit argumentiert, dass bei leichten
Verletzungen auf eine komplizierte Berechnung auf
der Basis von Tabellen verzichtet werden konne, wird
daraus nicht deutlich, ob der Umfang der Hausarbeit
oder die haushaltsspezifische Behinderung gemeint ist.
Die Zuordnung des jeweiligen Haushalts zu einem in
der Tabelle aﬁgebildeten Typus mit einem bestimunten
Stundenetat ist ein durchaus simpler Vorgang’, der
ginfacher kaum ausfallen kann. Die Loslésung von
_jeglichen Tabellen dient womdbglich dazu, den Geschi-
digten ohne den Schutz gesicherter statistischer Erhe-
bungen im Regen stehen zu lassen, was typischerweise
zu einer Unterentschidigung fiihst.

™ OLG Kdin SP 2000, 306; OLG Koblenz NZV 2004, 33 = VersR 2004, 1011;

0LG Miinghen SVR 2008, 180 (Quarck); OLG Celle OLGR 2007, 41 =
VYRR 2007, 187 {Luckev); GLG Frankfurt/Main OLGR 2009, 131; aA LG
Frankfurt/Oder DAR 2008, 2% Minderung der Erwerbsfahigkeit 90%,
angemessen, das auf Haushaltstétigkeit zu iibertragen. Vorsichtig
ablehnend fiir das schweizerische Recht Gomm, HAVE 2002, 49, 51:
Arbeitsfahigkeit im Erwerbsleben kann von haushaltshezogener Ar-
heitsfihigkeit ebweichen.

" Soaber GLG Celle SP 2008, 7:

" Anmerkung 2 zu KG Berlin jurisPR-VerkR 2/2009.

% Schwierig ist das slienfalls in-Ausnahmesituationen, so in der E OLG
Schleswig Spektrum filr VersR 3/2008, 88: Quarschnitigelahmter Stu-
dent mit Haushalt bei seinen Eltarn und am Studienort, der wegen
Querschnitttdhmung aufwendiger ist.
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2. Bedeutung der Tabelle — subsididres Beweis-
mittel oder strikte Anwendung

Sowohl im deutschen als auch im schweizerischen
Recht spielen Tabellen bei der Festlegung der Hohe
des Haushaltsfilhrerschadens eine zentrale Rolle. Der
Stellenwert ist aber ganz unterschiedlich: Im deutschen
Recht kommt die Bezugnahme auf eine anerkannte Ta-
belle in Betracht — wie auch die aktuelle BGH-E be-
tont — «in Ermangelung konkreter Anhaltspunkte fiir
eine abweichende Beurteilung». Die Tabelle ist somit
nichts anderes als ein subsididres Beweismittel. Aus der
jiingeren Judikatur der Tatgerichte” wird denn auch
deutlich, dass die blosse Berufung auf die Tabelle von
ScHuLz-Borck/HormanN kein ausreichendes Sachvor-
bringen darstellt”. Vielmekr hat der Geschidigte im
Einzelnen darzulegen, bei welchen Tatigkeiten, die er
ohne Verletzung ausgeiibt hitte, in welchem Masse be-
efntriichtigt ist. Aus einer Vielzahl jingerer Entschei-
dungen ergibt sich, dass daran viele Geschidigte und
namentlich deren Anwilte scheitern. Die Rechtsfolge
ist eniweder eine Begrenzung auf den Mindestersatz’
oder — insbesondere bei vorheriger Belehrung durch
das Gericht gemass § 139 ZPO® — gar eine Abweisung
des Begehrens®', '

Wihrend die schweizerische Rechtsprechung - aus
den Unwigbarkeiten eines solchen Nachweises Kon-
sequenzen in der Weise gezogen hat, dass die blosse
Bezugnahme auf die Tabelle und der Nachweis, dass
der jeweilige Haushaltstyp durch diese addquat abge-
bildet ist, als Vorbringen ausreicht®, ist die deutsche
Rechtsprechung sehr viel strenger. Sie hat — noch —
nicht erkannt, dass der Verletzte in vielen Fillen mit
einem solchen Nachweis dberfordert ist. Denn die we-
nigsten Geschédigten haben, solange sie gesund sind,
bei ihrer Haushaltsarbeit Stoppuhr und Notizblock in
der Hand, um Aufzeichnungen zu erstellen und damit
dann im Verletzungsfalt gewappnet zu sein, Anders als

. bei Unternehmen verfligt ein Privathaushalt auch iiber

keine Kostenrechnung, die es ihm ermdglichen wiirde,
den Zeitaufwand fr die Erzielung eines bestimmten
Erfolgs nachzuweisen.

Einmal mehr spielt die Vergangenheits- bzw. Zukunfts-
orientierung des Schadenersatzes eine massgebliche

OLG Miinchen SVR 2006, 180 {Quarch); KG NZV 2007, 43 = KGR 2006,
749; OLG Celie SP 2008, 7. -

Zustimmend Lans, Anm. 2 zu KG Berlin jurisPR-VerkR 2/2009.,

OLG Disseldorf NJW-RR 2003, 87 = VersR 2004, 120; KG NZV 2007,
43 = KGR 2006, 749; KGR 2007, 629 = MDR 2007, 887 = DAR 2008, 25

" {FiRsTER}.

KG NZV 2007, 43 = KGR 2006, 749; OLG Celle OLGR 2007, 41 =VRR 2007,
187 {LucKEY).

OLG Koblenz NZV 2004, 33 = VersR 2004, 1011; OLG Miinchen SVR
2008, 180 {Quaren); OLG Celle OLGR 2007, 41 = VRR 2007, 187 {Lucxey)
LG Kéin DAR 2008, 388 = jurisPR-VarkR 1172008 Anm § {Lang). .
BSE 12911} 135, BGE 13111 12; BGE 1 111360 BGer 4A_19/2008, HAVE
2008, 241; zustimmend Prienow, HAYE 2008, 241 747,

.
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Rolle. In der Schweiz wird bei einem Dauerschaden
der Akzent auf die angemesse: Erfassung des Zukunfts-
schadens gelegt. Und bei diesem spielen statistische
Untersuchungen eine grdssere Rolie, weil der weitere
Verlauf sich préziser mit diesen als den Anhaltspunk-
ten aus der bisherigen Reaktion des Verletziten auf das
schidigende Ereignis oder dessen Verhalten davor
abbilden lisst®®, Die deutsche Rechtsprechung, deren
Horizont ein eingeschrinkterer ist, ndmlich bis zur

letzten miindlichen Hauptverhandlung erster Instanz,.

beharrt dem gegentiber stirker auf der jeweiligen Aus-
gestaltiing, wodurch mitunter eine Scheingenauigkeit
suggeriert wird, die von der Wirklichkeit hiufig weiter
entfernt ist als die Bezugnahme der schweizerischen
Gerichte auf statistische Durchschnitiswerte. Was sich
mithilfe der priziseren SAKE-Tabellen mitunter rela-
tiv prizise berechnen ldsst, etwa das Ausmass eines
Haushaltfiihrungsschadens in Abhéingigkeit von Alter
oder Geschiecht, wird in Deutschland nach der — viel
fehleranfilligeren — richterlicher Infuition iiber die un-
zureichende Darlegung kanalisiert,

3 Wahlrecht des Geschidigten zur ausschliess-
lich abstrakten Berechnung '
Die Bezugnahme auf statistische Tabellenwerte ist
nach der neuesten Rechtsprechung des BG* nicht
nur fiir das Vorbringen des Geschadigten ausreichend.
Dem Ersatzpﬂichtigen wird vielmehr der Gegenbe-
weis abgeschnitten; dass der sich daraus ergebende
Wert zu hoch sei, weil der Verletzte Teile des durch-
schnittlichen Aktivititsspektrums jedenfalls micht
entfaltet habe bzw. hitte. Man nennt das wabstrakte
_Schadensherechnung»®. Das ist ein schillernder Be-
griff, der in jeder deutschsprachigen Rechtsordnung
anders definiert wird. Wahrend man in der Schweiz
weiss, was beim Haushaltsfithrerschaden darunter zu

verstehen ist, birgt diese Begrifflichkeit fir den aus-.

lindischen Leser Verstindnisprobleme, weil er sich da-
runter etwas ganz anderes vorstellt®.

Es stelit sich die Frage, ob es sachgerecht ist, dem
Ersatzpflichtigen jeglichen soichen Gegenbeweis ab-
zuschneiden. Der Streit entziindet sich namentlich bei
den Aktivititen der Gartenpflege und Tierhaltung so-
wie der Betreuung anderer Personen. Die Haftpflicht-
versicherer wenden — prima facie durchaus nachvoll-

Prienow/AWWiDMER/ Sousa-Poza/GEisEr, HAVE 2002, 24, 33..
BGE 129111 135; BGE 137.11112; BGE 131 11 360; BGer 4A_19/2008 HAVE

ziehbar — ein, dass es nicht angehe, jemanden auch nur
partiell fiir eine vereitelte Tierhaltung oder Gartenbe-
treuung zu entschidigen, der gar kein Tier bzw. keinen
Garten habe?”. Prieuow® entgegnet, dass das das We-
sen sich ans einer Statistik ergebenden Durchschnitis-
werte sel, Wiirde man das Paket aufschniiren, miisse
man das an allen Stellen tun mit dem Ergebnis, dass
die Statistik ohne Wert sei. '

Wer keinen Garten oder kein Haustier oder keine zu be-
treuende Person habe, der entfalte auf anderen Gebie-
tern womdglich zeitintensivere Aktivititen. Er bleibe

deshalb ja nicht linger im Bett liegen — und vertriume

sein Leben®, Das hat gewiss etwas flir sich. Allerdings

ist anzuerkennen, dass es Menschen mit héherem und

geringerem Aktivitdtsniveau gibt, oder trivialer ausge-
driickt agile und trige. Wenn das zu moralisierend sein

soilte, so kann man das auch in der Weise ausdrﬁckeﬁ,
dass nicht jeder in der Haushaltsarbeit das gleiche Mass

an Selbstverwirklichung findet. Die verwahrloste Al-
koholikerin findet es im Suff und der sirebsame Work-
aholic® in seinem Beruf. Kann es mun wirklich sein,
dass troiz greifbarer Tatsachen eines signifikanten

Minderaktivititsniveaus im Haushalt beide das Entgelt

fir eine fiir so viele Stunden entlohnte entsprechende

Ersatzkraft bekommen, nur weil sie nachweisen kon-
nen, dass sie einem entsprechenden Haushaltstypus

angehdren? Insoweit sind ebenfalls Bedenken ange-
bracht wie bei ethnischen Besonderheiten, wenn etwa

bei einem bosnischen Asylantenehepaar muslimischer

Prigung von einer strikten Gleichverieilung der Haus-
arbeit zwischen Mann und Frau ausgegangen wird®,
wobei offen bleiben mag, ob das in der Stringenz der
50:50-Aufteilung bei jedem schweizerischen Ehepaar
5o ist — oder idealistische und gelebte Wirllichkest

nicht mitunter mehr als eine Nuance voneinander ab-
weichen.

Das apodiktische Gegenargument von Prisnow, dass
bei Aufschniiren des Pakets die Statistile chne Nutzen
bliebe, trifft so nicht zu. Zu billigen ist die schweize-
rische Rechtsprechung, dass zur Darlegung des verlet-
zungsbedingt beeintrichtigten Umfangs der Haushalts-
arbeit eine schlichte Berufung auf die SAKE-Tabellen
ausreichend ist. Das stellt schon einen erheblichen
Fortschritt gegentiber der zu engherzigen deutschen
Rechtsprechung dar. Auch wenn man dem Ersatz-
pflichtigen den Einwand gestattet, dass die sich daraus

%5

PergoLis/Dirr-Brunner, HAVE 2005, 202, 205.
HAVE 2008, 167, 168.

2008, 241. , 8
% Peroous/Dire-Brannes, HAVE 2005, 202, 203; Herzog-Zwirrer, HAVE  ©

a 8

2005, 275, 277. 5

Die ohjektiv-abstrakte Schadensberechnung des ésterreichischen
Rechts veifolgt einen dhnlichen Ansatz, wobei von miiglichst vielen
konkreten Umstanden abstrahiert werden soll, wabei man aber nicht
so recht weiss, von welchen genau; sie ist auf dem Riickzug. Im deut-
schen Recht assoziiert man darunter den Anspruch auf enfgangenen
Gewinnnach§252 $2BGB, wobeieinherabgesetztes Beweismass gilt.

Prisnow, HAVE 2006, 167, 168, Fn. 6.

0LG Koblenz NZV 2004, 33 = YersR 2004, 1011: Insoweit womdglich
nicht ganz falsch die Abweisung eines Heushaltsfilhrarschadens
eines Chirurgen. Varstellbar ist, dass dessen Akfivitdtsniveau im
Haushait sehr gering sein kdnnte. )

Zu Recht kritisch BK-Breun, Art. 42, Rn. 20b; Percous/DURR-BRUNNER,
HAVE 2005, 202, 203. :
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ergebenden Werte zu kiirzen sind, weil manche Akti-
vitit aus dem Tétigkeitsspektrum nicht verwirkiicht
ist. kann der Geschidigte immer noch den Nachweis
fithren, dass er das durch andere Haushaltsaktivititen
mindestens kompensiert habe.

Die Schadensregulierung wird dadurch gewiss nicht
einfacher. Aber die konkrete Schadensberechnung ist
stets mit Regnlierungsaufwand verbunden. Kann der
Verletzte den entsprechenden Nachweis erbringen —
und das Beweismass konnie diesbeziiglich ein durchaus
moderates sein, ist doch der Verletzte hiufig in einer
Art Beweisnotstand™ —, muss der Ersatzpflichtige und

~ dessen Haftpflichtversicherer gleichwohl in vollem

Umfang leisten; und es hat ikn zudem zusitzlichen Re-
gulierungsaufwand gekostet. Was sich dadurch freilich
verhindern liesse, das ist der Zuspruch eines Durch-

~ schnittsbedarfs, wo mit Hinden zu greifen ist, dass

93

14

g3

87

der Verletzté signifikant von diesem entferat ist, Auch
der Gleichhieitsgesichtspunkt spricht dafilr; Wenn man
es dem Geschidigten auch im schweizerischen Recht
erlaubt, einen héheren Schaden nachzuweisen®, sollte
man. es dem Ersatzpflichtigen nicht verwehren, das
Bestehen eines geringeren einzuwenden.

1v.  Dampfungsfaktoren

L Sachliche .Berecha‘igzmg des Abschiags
bei Tabellen

a) Hohere Effizienz einer fremden Ersatzkraft
Namentiich Vertreter der Haftpflichtversicherungs-
wirtschaft® verweisen darauf, dass eine Ersatzkraft
effizienter arbeiten wiirde als der Haushaltsfiihrer im
eigenen Haushalt. Das wird auch ven Autoren mit
volkswirtschafilicher Ausbildung®™ behauptet. Wih-
rend eben diese betonen, dass deutsche statistische Un-
tersuchungen schon deshalb unbrauchbar seien, weil
sie nicht die spezifischen schweizerischen Verhlt-
nisse beriicksichtigten, wird zur Untermauereng die-
ser Ansicht auf eine Untersuchung aus dem englisch-
sprachigen Bereich” verwiesen. Vertieft wird diese
Behauptung dann noch damit, dass auch das von den
fremden Ersatzkréi_ften cingesetzte Gerdt eine hihere
Effizienz bewirke®’.

Uberlegt man sich letzteres Argument fiir Haushalts-
fithrung und Kinderbetreuung, dann ist die Phantasie
des Einsatzes solcher die Effizienz steigernden Werk-

Zum herabgesetzten Bewsismass des verletzten Arbeitslosen, der
nur mit Schwierigkeiten den Beweis fitlhren kann, dass er gerade in
dar Phase der Verletzung sine Stefle gefunden hétte BGH NJW 1897,
937; NJW 1991, 2422,

Zu seinem Wahlrecht Herzog-Zwimres, HAVE 2005, 275, Z77.
PzreaLis/DorR-Brunner, HAVE 2005, 202, 207.

Prigrow/\WIDMER Sousa-Poza/Geisen, HAVE 2002, 24, 34.

Shenda unter Hinweis auf die Untersuchung von Fizgerald/Wicks.
Ebenda. :

]
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zeuge enden wollend. Womdglich gibt es leistungs-
fihigere Sraubsauger, mit denen ein Exemplar eines
solchen Putzschwadrons anrlickt. Das diirfte es dann
aber zuch gewesen sein. Und bei der Kinderbetreuung
kommt es allein auf die Einfiihisamkeit und Autoritét
der Betrevungsperson an; Hilfsmaterialien helfen da
wenig, Davon abgesehen hat es den Anschein, als ob
Vertreter der Versicherungswirtschaft stets auf hochka-
ritige Leistungstriger unter den Ersatzkriften stossen, -
wihrend die grosse Masse dieser species in Wahrheit
nur beschriankt einsatzfihig ist.

Die autobiografische Erfahrung des Verfassers dieser
Zeilen mit Haushaltshilfskriften an alien Stationen
seines akademischen Wanderzirkus bis zur letzten Sta-
tion in Aachen war die, dass deren jeweilige Leistungs-
fahigkeit auch nicht annihernd an die des eigenen
Ehepartners heranreichte. Haushaltskrifte mit einer '
Entlohnung unter € 10.—, also CHF 'IS.M, sind in der
Region Aachen, einer eher strukturschwachen Region
Deutschlands, itberhaupt nicht zu bekommen. Und
selbst diese sprechen dann kaum deutsch unrd sind mit
dem Putzgeriit anzulernen, damit sie es einigermassen
widmungsgemass verwenden. Die hohere -Effizienz
von Haushaliskeiften ist — jedenfalls in Deutschland —
eine fromme, aber naive Wunschvorstellung; es wire
verwunderlich, wenn das in der Schweiz ganz anders
wire®.

b) Abschlag bei dlteren Verletzien

Diskutiert wird, dass bei &lteren Verletzten ein Ab-
schlag vorzunehmen sei, weil die jeweilige — fingere — -
Ersatzkraft das entsprechende Pensum effizienter be-
wiltige. Zum Teil wird ein solcher Abschlag ab cinem
Alter von 40 Jahren vorgenommen®®, Das ist aus meh-
feren Griinden unangebracht. Infolge der steigenden
Lebenserwartung ist auch die kérperliche Leistungsfi-
higkeit hinausgeschoben. Bis 40 Jahre sind heutzutage
sogar Profifussballer aktiv, was vor 30 Jahren noch un-
vorstellbar gewesen wiire. Zu betoneén ist, dass es sich
bei der Haushaltsfithrung um keinen Spitzensport han-
delt. Dazu kommt, dass so mancher Krafieverschleiss
durch wachsende Routine kompensiert werden kann.
Und schliesslich. gibt es Bereiche wie die Kinderbe-
treuung, wo eine Titigkeit wihrend eines bestimmten
Zeitintervalls erbracht werden muss, chne dass es auf
deren effiziente Erledigung ankommt. Wenn ein sol- -
cher Altersabschlag diskutabel sein sollte, dann eher
ab 65 oder 70 Jahren, aber keinesfalls ab 40 Jahren.

Ganz anders die Einschitzung von Persous/Disa-Brunner, HAVE 2005,
202, 206; Hauswirtschaftliche Angestelite szien eine gut ausgebil-
dets und qualifizierte Berufsgattung und deshalb nicht die richtige
Referenzgriisse, weil ithergualifiziert

7K-Lanpoes, Art. 48, Rn. 1010: Nachwsise der Rechtsprechung, na-
mentlich des BG Zitrich HAVE 2003, 317 {Prienow); Redulktion um finf
Stunden. -
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c) Technischer Fortschritt

Schon seit meiner Kindheit wird verkiindet, dass die
Haushaltsfithrung viel weniger beschwerlicher sei, weil
es biigelfreie Hemden gebe'™®. Das waren damals Per-
lonhemden, die aber wegen der Stoffeigenschafi bald
keiner mehr tragen wollte, Dieses Beispiel erscheint
symptomatisch. Nicht jede technische Neuerung wird
angenommen, weil si¢ mit einer Komforteinbusse ver-
bunden ist. Die Verbreitung von elektronischen Ge-
riten in der Kiiche hat gewiss zu einer Abnahme des
Arbeitsaufwands gefiihet. Aber viele lehnen Fertigkost,
die in der Mikrowelle heiss gemacht wird, ab, weil sie
nicht gesund ist und zudem nicht schmeckt.

Dazu kommen Phinomene, die zu einer Zunahme detr
Hausarbeit fithren. Die Selbstabholung von Mobeln
und deren Zusammenbau durch den Verbraucher wa-
ren vor 30 Jahren bei Weitem nicht so verbreitet wie
heute. Auch die Ausdiinnung des Filialnetzes der Post
fiihrt zu lingeren Wegen. Und wenn auf das zuneh-
mende Internetshopping mitsamt der Zustellung der
Ware verwiesen wird!®!, sei dem entgegengehalten,

- dass dies ein Phinomen ist, das auf die jlingere Ge-
neration begrenzt ist. Bemerkenswert ist denn, dass
das Arbeftsvolumen der Haushaltsarbeit iber die Jahre
einigermassen konstant geblicben ist'™, was mithilfe
der regelmissig durchgefithrien Schweizer Arbeits-
krifteerhebung belegbar ist.

d) Keine Hausarbeit wihrend des Urlaubs

Ein weiterer Ansatz fiir eine Einddmmung des Scha-
densumfangs ist der Hinweis, dass wihrend der Ur-
iaubszeit keine Haushaltsfiihrung stattfinde!™. Dem ist
man in der Schweiz aber zu Recht entgegengetreten!®.
Einerseits ergeben sich bei einer Urlaubsreise ein
Vorlauf und eine Nachbereitung, die relativ aufwiin-
dig sind; man denke nur an das Waschewaschen oder
das Rasenmihen. Zum anderen ist die Kinderbetren-
ung withrend des Urlaubs besonders intensiv'®. Und
das Leben in einer Ferienwohnung unterscheides sich
kaum von dem zu Hause. Schliesslich wird bei einer
Schwer- oder Schwerstverletzung ein Urlaubsantritt
‘oft gar nicht in Betracht kommen.

2 Zumutbare Umdispositionen
Eine Verminderung des’ Ersatzanspruchs gegeniiber
dem sich aus den Tabellen ergebenden Zeitbudget er-

=4

positionen abverlangt werden. Unterifisst er diese, wird
er wegen Verstosses gegen die Schadensminderungs-
obliegenheit — im deutschen Recht § 254 Abs 2 BGB -
so behandelt, als hitte er sich so verhalten. Nicht jede
dieser Umdispositionen ist freilich berschtigt:

Vom Geschidigten erwartet man, dass ein Verletzter
vom Krankenhaus aus seinen Haushalt dirigiert und
somit sich mit einer Hilfskraft ohne Leimungsfunktion
begniigen kann!®. Wer so etwas behauptet, hat offen-
Bar noch nie mit zu € 10 entlohnten HiHfskriften gear-
beitet. So etwas wiirde nie und nimmer funktionieren!
Derartige Anforderungen entbehren jeglicher Lebens-
erfahrung. Das OLG Frankfurt/Main'" hat einem
auf Gehhilfeh angewiesenen Verletzien zugesonnen,
mit diesen und einem Rucksack Einkdufe zu titigen.
Einem Arbeitnehmer wiirde niemand so etwas in die-

- gem Zustand zumuten. Warum bei einem Haushalts-

fiihrer villig andere Massstibe anzusetzen sein sollen,
ist m. E. partout nicht cinzusehen.

Das OLG Saarbriicken'™® verneint einen ersatzfihigen
Schaden, wenn der Verletzte fiir die Hausarbeit linger
bendtigt als ohne die vom Schidiger zu verantwortende
Verletzung. Das sieht man in der Schweiz zu Recht
anders!®. Eine Durchbrechung ist nur in folgendem
Ausnahmefall angebracht: Der auch erwerbstiitige Ver-
letzte wird fiir seinen beruflichen Erwerbsschaden voll
entschidigt, kann aber im beruflichen Erwerbsleben
seine Restarbeitskraft nicht mehr einsetzen. Wéhrend
dieses Zeitraums wendet er nun mehr Zeit auf, um das
bisherige Pensum der Hausarbeit zu bewéltigen''®. In
einem solchen Fall — aber nur in emnem solchen — ist
eine Verrechnung ohne zusitzliche Abgeltung der
Haushaltsarbeit berechtigt'!".

In Deutschland wird die Ansicht vertreten, dass der
verletzte Ehegatte verpflichtet sei, vom gesunden Ehe-
gatten zu verlangen, dass eine Neuverteilung der Haus-
haltsarbeit dergestalt vorgenommen werde, dass der
Gesunde die Aufgaben iibernehmen soll, die der Ge-
schidigte verletzungsbedingt nicht mehr wahrnehmen
kann. Wihrend manche Gerichte!*? in Deutsehland so
entscheiden'', siebt man das in der Schweiz berech-

Se in der Tat Kuen, FS-Eggert {2008) 301, 308; ebensc freilich BGH
3.2.2008, V1 ZR 183/08.

o
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OLG Frankfurt/Main OLGR 2009, 131.

NJW Speziai 2009, 11.

ZK-Lanootr, Art. 46, Rn. 895.

So mglicherweise der Sachverhalt der E OLG Celle SP 2008, 7: Ver-
teilung des Biigelns auf mehrere Etappen.

Insoweit zutreffend Peacous/Dirr-Brunner, HAVE 2005, 202, 210.

0LG Hamm NZV 2082, 570; KG VersR 2005, 237 = KGR 2005, 495 = SP
2004, 295; OLG Celle OLGR 2005, 781 = zfs 2005, 434; aA OLG Diissel-
dorf NJW-RR 2603, 87 = VersR 2004, 120.

Ehenso zum schweizerischen Recht Percous/Dira-Brumwer, HAVE
2006, 202, 210; Herzos-2wites, HAVE 2005, 275, 277, Aufgabenumver-
teilung nach Art 163 ZGB auch im Haftpflichtrecht bedeutsam.

gibt sich auch daraus, dass dem Geschddigten Umdis-
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"W Sq nun auch wieder PercoLis/Dorr-Baunnes, HAVE 20065, 202, 205. i

Y Ebenda. :

2 \\eger, HAVE 2006, 163 fiir den Zeitraum zwischen 1997 und 2004, "

0| ang, Anm. Vzu BGH jurisPR-VerkR 7/2009; Ebensofiir die Gartenpflege "
unter Yerkennung des Umstands, dass der Aufwand szisonal sban
auch besonders hoch ist. .

M 7% anpow, Art. 46, R, 1172 HG Zilrich HAVE 2003, 317 mit zustim- 7

meander Anm. Prignow.
% Prisnow, HAVE 2003, 317, 318,
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- tigterweise anders''*. Finerseits geht es nicht um einen

Familienschaden, sondem um den eines Individuums;
andererseits ist im deutschen Recht in § 843 Abs 4
BGB'" mit hinreichender Deutlichkeit verankert, dass
eine Unterhaltspflicht den Schidiger gerade nicht ent-
lasten soll. Der gesunde Ehepartner mag somit nach
Unterhaltsrecht gegeniiber dem Verletzten zu so einer
Umverteilung verpilichtet sein; eine Entlastmg des

~ Schédigers lasst sich daraus gerade nicht ableiten.

HES
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Wozu der Geschidigte aber m. E. sehr wohl verpflich-
tet ist, das ist eine zeitliche Straffung der zu bewilti-
genden Hausarbeit!*S. Ist er als Gesunder téglich ein-
kaufen gegangen, muss er es sich gefallen lassen, dass
eine Ersatzkraft Einkdufe zweimal pro Woche filr ihn
erledigt.

D. Der massgebliche Stundenlohn

Der fiir die verletzungsbedingte Beeintriichtigung
eines Haushaltsfilhrers gebtihrende Ersatzbetrag ergibt
sich aus dem Produkt von Haushaltsaufwand in Stun-
den x haushaltsspezifischer Beeintrichtigung in % x
Stundenlohn einer Ersatzkraft in CHF. Letzterer Faktor
spielt demgemiss fiir die Hohe des Ersatzes eine ganz
bedeutsame Rolle!. Bel der Vergleichbarkeit deute
scher und schweizerischer Aussagen ist zu beachten,
dass es sich einerseits um Buro und Franken handel;
dazu kommt, dass dltere deutsche Entscheidungen
DM-Werte angeben. Aus Vereinfachungsgriinden wird

folgende Umrechnungsparitit angenommen: Euro u
Pranken 1,5:1; Euro zu DM 2:1. Da es sich um eine -

Publikation in einer schweizerischen Zeitschrift han-
delt, werden im Folgenden alie Werte auch in Franken
angegeben.

L Der erschreckend niedrige Stundenlohn in
Deutschland

Die unter B referierte neueste BGH-E!!® spricht aus,
dass die Einstufung in BAT X angemessen sei!!?. Was
das im Klartext bedeutet, erfahrt der — mit diesem
Schema nicht vertraute schweizerische — Leser nicht.
Je nachdem, ob es sich um die alten oder neuen Bun-
deslénder handelt, ergibt das einen Wert knapp fiber

J.B. Huser, HAVE 2006, 375 1.

Eine entsprechenda Narm gibt es auch in der &sterreichischen
Rechtsordnung: § 14 Abs 4 EKHG.

OLG Franifurt/ Main OLGR 2008; 131: Umdisponiergn und Umorgani-

_sigren geboten, sodass Hilfeleistungen, die erferderlich sind, zusam-

mengefasst und Skonomisch crganisiert werden.

Weser, HAVE 2006, 153.

3.2.2009, VI ZR 183/08. ,
Sofern die haushaltsspezifische Beeintrdchtigung nicht iiber 50%
liege, dann BAT VII1. So auch KG KGR 2007, §29 = MDR 2007, 887 =
DAR 2008, 25 (FoasTeR).
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oder unter € 8.— ¥, somit CHF 12"', Wenn moniert
wird, dass der BAT (Bundesangestelltentarif) inzwi-
schen durch den TVOD (Tarifvertrag offentlicher
Dienst) abgeldst worden sei und die Eingruppierung
unter BAT X bzw. EG | TVOD nicht sachgerecht sei,
weil das nur fiir Berufsanfinger gelte bzw. Reinigungs-
arbeiten i Aussenbereich!®, wo im Unterschied zum
Haushaltsbereich nur ein Reinigungsmittel zum Ein-
satz komme'?, ist das zwar zutreffend, macht freilich
das Kraut nicht fett.

Nach der Devise «Geiz ist geil» hat das OLG Dres-
den'® bei der Betreuung eines noch nicht einmal
2-jéhrigen Kindes durch Verwandte — nicht durch pol-
nische Schwarzarbeiter — einen Stundenlohn von €5 (=
CHF 7.50) mit der Begriindung filir angemessen ange-
sehen, weil das fiir die Verwandten weniger beschwer-
lich — als fiir fremde Ersatzkrifte — sei. Als dann die
Lebensgefihréin des Witwers die Betrenung der Halb-
waisen fibernommen hat, wurde der Stundenlohn -
dramatisch — anf € 6.64 bzw. € 6.77 angehoben, somit
auf ca CHF 10. Ahnliche Werte sind keine Ausreisser.
NicKEL/ScHwAB'> verweisen darauf, dass es inzwi-
schen einen nach Bundesldndern regional gestaffelten
Tarifvertrag des deutschen Hausfrauenbundes als Ar-
beitgeberverband mit den Landesbezitken Nahrung, -
Genuss und Gaststiitten gebe. Die Spannbreite bei der
Vergiitungsgruppe II liegt zwischen € 5.80 in Mecklen-
burg-Vorpommern und € 6.30 in Baden-Wiirttemberg;
bei dcr Vergiitungsgruppe IV, somit bei langer Thtig-
keitserfahrung und selbstindiger TAtigkeit, in den be-
treffenden Bundeslindern bei € 6.43 bzw. € 7.06. Die
héchst qualifizierte Arbeit im wirtschaftlich prosperie-
rendsten Bundesland ergibt somit einen Stundenlohn
von CHF 10,60. :

Die Gerichte beginnen, dieses Schema fiir den Haus-
haltsfihrerschaden anzuwenden,. wie eine neueste E
des OLG Frankfurt/Main'* belegt: € 6.26 (= CHF
9.40) pro Stunde, wobei als unmassgeblich angese-
hen wurde, ob tatsdchlich mehr bezahlt wurde, weail

OLG Celle NJW-RR 2004, 1674 = OLGR 2004, 523; OL&R 2005, 781 = zfs
2005, 434: € 8 = CHF 12; SP 2008, 7, KG KGR 2007, 29 = MDR 2007, 887
= DAR 2008, 25 (ForsTerY: BAT 0 X 7, € 33 = knapp CHF 11.
Grossziigiger hingegen LG Frankfurt/Oder DAR 2008, 29: Fiir ginfache
Arbeiten, die im Rahmen eines geringfiigigen Beschéftigungsver-
hiltnisses [Mini-Job) erledigt werden, € 10 zutreffend — und das in
giner strukturschwachen Gegend; ebenso OLG Schleswig Spektrum
flirVersR 3/2008, 88, 90: € 10; gegenteilig KG N2V 2005, 92 = DAR 2004,
699: € 10 zu hoch; bei Durchschnittshaushait chne Kinder BAT-0 VIl
15,97 DM brutto {somit € 8 = 12 CHF}, devon Abzug von Steuern und
Sozialversicherungsbeitrdgen.

Sao bereits OLG K&In SP 2600, 306: BAT IXb, weil BAT X praktisch nicht
hesetzt wird.

So ausdriicklich und zutreffend Férstea, DAR 2008, 25.

12 §P 2008, 292, 293,

SVR 2007, 17,18
0LG Frankfurt/ Main OLGR 2009, 131.
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fiktiv abgerechnet worden ist. Es ist fatal, dass damit
im praktischen Ergebnis wesentlich geringere Werte
angesetzt werden als vor fiinf oder zehn Jahren. Das
passt zwar gut Zur momenianen Wirtschaftskrise. Di-
ese sollte aber hoffentlich — alsbald? — wieder vorii-
bergehen; der massgebliche Tarifvertrag, wenn er sich
als Bemessungsansatz flir den Haushaltsfiihrerschaden
einrnal etabliert hat, weist aber ein grisseres Behar-
rungsvermégen auf. '

Fin Grund, waruin die Werte in Deutschland so gering
sind, liegt darin, dass bei Verzicht auf die Einstellung
einer Ersatzkraft, was in der Praxis so gut wie Immer
der Fall ist, auf den reinen Stundenlohn netto'™ abge-
stellt wird; und das seit Jahrzehnten'?®. Die Ausklam-

. merung des 13. Bezugs leuchtet tiberhaupt nicht ein,

2

128
129
120
i

2

wann es doch niemals darauf ankommen, in welchem

" Rhythmus ein Entg'elt ausbezahlt wird, Das Argument,

dass der Arbeitnehmer iber die Sozialversicherungs-
beitriige nicht verfiigen konne'”, ist zwar zutreffend.
Darauf kommt es aber m. E. nicht an. Massgeblich ist

allein, ob darin ein Entgeltbestandteil und damit Ver--
mgensvorteil zu sehen ist. Ob einem Arbeitnehmer |

gin Barbetrag ausbezahlt wird, damit er in die:Lage
versetzt wird, fiir seine Kranken- und Rentenversi-
cherung zu sorgen, oder der Staat das zwangsweise
besorgt, macht fiir die Frage des Bestehens eines Ver-

mogenswertes keinen Unterschied. Beim Entgeltfort-

zahlungsschaden eines verletzten Arbeimehmers ist
das inzwischen auch véllig ausser Streit'™.

Es sprechen deshalb die besseren Griinde daftr, den
Bruttolohn inklusive der Arbeitgeberanteile als Be-
messungsgrundlage heranzuziehen'?'. Wollte man das
Prinzip der:konkreten Schadensberechnung bei Pha-
sen der Vergangenheit besonders akzentuieren, .kﬁnnte'
man darauf abstellen, ob bei Anstellung der zumeist
einspringenden Familienangehbrigen diesen durch die
Entrichtung der Sozialversicherungsbeitrage ein wirt-
schaftlicher Vorteil erwachsen wiire. Das ist ausnahms-
weise dann Zu vernemen, wenn Familienangehdrige, die
schon eine Altersrente beziehen, nicht mehr arbeitslos
werden konnen oder selbst ohnehin krankenversichert
sind™2, Fiir die zukiinftige Besorgung ist diese Ein-
schrinlumg freilich unangebracht, weil der Verletzte
jederzeit in die Lage kommen kann, Fremdersatzkrifte
zu beschiftigen; auch wiirde diese Einschrinkung eine

Die Differenz zwischen brutto und neito beziffert Kunn (F3-Eggert
[2008] 301, 317) mit 40%.

BGH NJvV 1983, 1425, 1426,

So zuletzt OLG Rostock zfs 2003, 233, 234.

C. Hugen, FS-Dittrich {2000} 411 {f.

S0 auch Firster, DAR 2008, 25, 76 filr geringfiigige Beschiftigungen
im Rakmen des Heushaltsfiihrerschadens, weil bei Minijobs das
Prinzip brutto gleich nstto geite. Dadurch ergebe sich ein Stunden-
lohn vor € 10, semit CHF 15.

Ch. Huser, Fragen der Schadensberechnung?{1994) 522.
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erhebliche Verkomplizierung der Schadensregulierung
bedeuten, weil fiir jede helfende Hand eine gesonderte
Rechnung aufgemacht werden miisste.

IT. Der viel héhere Stundenlohn in der Schweiz

Vorzuszuschicken ist, dass in der Schweiz mehr ver-
dient wird. Das erklirt eine Differenz von 50% oder
maximal 100%. Die fir den Haushaltsfiihrerschaden
als massgeblich angesehenen Stundenldhne liegen aber
deutlich dariiber!3®. Das hat verschiedene Ursachen:

I Brutio versus netto, Restifution versus
Kompensation '

Ob der Brutto- oder Nettolohn, freilich inklusive dem
13. Monatsbezug'™ gebiihrt, ist auch in der Schweilz
umstritten'®*. Wepsr'*¢ will danach differenzieren, ob
eine Ersatzkraft eingestellt wurde bzw. wird oder das
nicht der Fall ist, und bezeichnet das als Restitution
oder Kompensation. Wie der Begriff des abstrakten
Schadens hat auch dieses Begtiffspaaf in Deutschland
eine andere Bedeutung. Kompensation steht fiir Wert-

~ ersatz und Mindestabgeltung. Bei der Restitution geht

13

)
13!

&
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es indes darum, dass ein realer Zustand hergestellt
werden soll, der dern ohne das schidigénde Ereignis —
méoglichst — entspricht. Im Gsterreichischen Recht hat
sich dafiir der Begriff «Herstellung einer Ersatzlages
eingebiirgert, weil damit plastisch zum Ausdruck
kommt, dass es bloss um eine Anndherung geht.

Eine solche Herstellung oder Anniherung ist aber nicht
nur bei Binstellung einer Ersatzkraft gegeben, sondern
ebenso bei itberobligationsgemissen Mehranstren- ‘
gungen des verletzten Haushaltsfithrers selbst sowie
bei — gegeniiber dem Verletzten unentgeltlichem — Ein--
springen von Dritten, in aller Regel von Farnilienan-
gehorigen, Verwandten oder Bekannten. Die im deut-
schen Recht gegen die Begrenzung auf den Nettolohn
dargestellten Argumente gelten mutatis mutandis auch
fiir die Schweiz. Wegen der stirkeren Zukunftsorientie-
rung hat das Argument LanpoLrs7 stirkeres Gewicht,
dass der Verletzte jederzeit in die Lage versetzt wer-
den muss, eine Fremdarbeitskraft einzustellen, sodass -
es nicht auf das Wahrscheinlichkeitskalkiil ankommen
sollte, ob er das tun wird"®,

Den in Deutschland iislichen € 8 {CHF 12), s0 OLG Celle NJW-RR 2004,
1674 = OLGR 2004; 523; OLG Celle OLGR 2005, 781 = zfs 2005, 434, ent-
spricht in der Schweiz gin Stundenlohn von CHF 27, so SCHAETZLE,
HAVE 2005, 46,-47.. Vgl aber auch Priznow/VWiomer/Sousa- Poza/ GEISER,
HAVE 2002, 24, 35 Verweis auf einen Stundensatz von CHF 30 fiir das
Jahr 1891 im Kanton Waadt.

ZK-Lanpovr, Art. 46, Rn. 1129,

Sybillinisch BGE 131 I} 12 = HAVE 2005, 46 IScnaeTzLe): Untarschei-
dung verzichtbar, da der Stundensatz im Rahmen einer vertretharen
Bandbreite ermessensweise festgesetzt werde. Kritisch zu Recht
ZK-Lanooit, Art. 46, Rn, 1127.

HAVE 20086, 163, 164.

ZK-Lanpalr, Art. 46, Rn. 911,

S0 aher Pereouis/DiRR-Brunner, HAVE 2005, 202, 208 f.
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2. Stellvertretungszuschlag — Bruttostunde oder
Arbeitskraftkosten

Das Abstellen auf den Bruttostundenlohn inklusive der
Arbeitgeberbeitriige zur Sozialversicherung bildet die
wahren Arbeitskraftkosten noch nicht ab. Die Ersatz-
kraft hat einen Urlaubsanspruch; dariiber hinaus ist sie
gelegentlich krank oder aus anderen Griinden verhin-
dert. In all den Fillen ist das Entgelt fortzuzahlen, Im
wirtschaftlichen Ergebnis erhoht das die Kosten pro
Stunde. Das ist eine Binsenwahrheit der Kostenrech-

nung. Es ist m.E. nicht einzusehen, diese triviale Er-

kenntnis nicht auch beim HaushaltsfGhrerschaden zu
beriicksichtigen'®, In der Schweiz ist das sogar beim
BG bereits auf firuchtbaren Boden gefallen!.

3. Beriicksichtigung der Reallohnsteigerung

Die Zukunftsorientierung des schweizerischen Bemes-
sungsansatzes fiihrt dazu, dass grundsétzlich von einer
1%-igen Reallohnsteigerung ausgegangen wird'“!. Es
ist m. E. plausibel, dass auch Haushaltskréfte an der-
wirtschaftlichen Wohlstandsmehrung teilhaben'*?. Es

sprechen m.E. sogar gute Griinde dafiir, dass die Kos-

tensteigerungen auf diesem Gebiet noch héher ausfal-
len, weil das Rationalisierungspotenzial aufgrund des
technischen Fortschritts jedenfalls schwiicher ausge-
priagt ist als in anderen Bereichen'. Soweit Gerichte
kiinftige Reallohnsteigerungen nicht bedacht haben,
bemessen sie den Ausgangsstundenlohn etwas hoher,
was vordergriindig grosszligig erscheint, per saldo
den Geschidigten aber meist mehr belastet als begiin-
stigt!¥, ‘

4. Qualititszuschlag — abhdngig vom
richterlichen Ermessen

Schweizerische Gerichie nehmen wegen der héheren
Effizienz des Haushaltsfithrers fiir den eigenen Haus-
halt im Vergleich zur Besorgung der entsprechenden
Arbeiten durch Fremdkrifte einen Qualititszuschlag
zwischen 20 tnd 50% an'®. Dagegen ist vorgebracht
worden, -dass Fremdersatzkrifte mindestens genau
$0 effizient arbeiteten'*; dariiber hinaus spreche ge-

ZK-Lanpowr, Art. 46, An. 1150.

BG HAVE 2002, 276 = ZBJV 2003, 394 (LanporT).

Schaerzie, Anmerkung zu BGE 131 111 12, HAVE 2005, 46, 47; BG ZBJV
2003, 394 {Lanpoit): Kramis.

So auch ZK-Lanpootr, Art. 46, Rn. 985,

Gegenteilig Pereouis/Dira-Brunner, HAVE 2005, 202, 208: Kiinftig stagnie-
rende oder sinkende Reaflohnentwicklung. Dass eine Berufsgruppe
iiher Jahre hindurch sogar eine Klirzung ihres Nominaleinkammens
hinnehmen muss wie etwa die Beamten in Deutschland, zu denen
auch die Professoren gehbren, ist wehl die ganz grosse Ausnahme.
PRIBNOW/ZIMMERMANN, RAVE 2005, 140, 143.

BGE 108 I! 434 (Blein}; BGer 12.2.2002, 4C 195/2001: Mindestens
20-50%-iger Qualitétszuschlag bei eirem Stundeniohn ven CHF 22,
BGE 129 1)1 145; BGE 131 111 12 = BGE HAVE 2005, 46 {Scuaetzie); BGer
1.3.2008, 4C.383/2004; KG Ziirich HAVE 2003, 317, 319 (Priuow).
BK-Breant, Art. 42, Rn, 19i; Percouts, HAVE 2006, 169, 172: Berschtigter-
weise zu Hause weniger Leistungsdruck.
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gen den Qualititsbonus, dass er vom richterlichen Er-
messen abhingig und damit fir die Parteien des Haft-
pflichiprozesses schwer “prognostizierbar sei'™’. Es
bestehe eine betrichtiiche Abhingigkeit vom richterli-
chen Judiz des Tatrichters, das zudem vor dem Héchst-
gericht kaum fiberpritfbar sei'*®.

Autcbiografische Erfahrungen des Autors mit vielfdl-
tigen Haushaltsfachluéiften und den Haushaltsdienst-
leistungen des eigenen Fhegatten bestiirken ihn in der
Einschitzung der hdheren Produktivitit des Haushalts-
filhrers in eigener Sache. Belegen kdnnte man das
auch noch mit der Idee der Marktwirtschaft, dass der-
jenige, der fiir den eigenen Nutzen schafft, mehr Enga-
gement zeigt als derjenige, der gegen ein fixes Entgelt
dem Vertragspartner ein Bemithen schuldet. Brenm'®
wendet dagegen ein, dass offenbar immer nur die gu-
ten Hausfrauen verunfallien'®, Scheidungsanwilte
hingegen ganz andere Erfahrungen machten. Der Tod
oder eine schwere Verletzung mag in Einzelfllen
m.E. durchaus zur Verklirung bzw. Uberhdhung der
Afbeitsleistung desjenigen fithren, der dazu nun nicht
mehr in der Lage ist. Das Kind darf aber auch nicht
mit dem Bade ausgeschiittet werden. In der Schweiz
mag es durchaus viele Scheidungen geben, bei denen
die Partnier in der Phase der Ehekrise oder des Schei-
dungsverfahrens einander nicht mehr mit fiirsorglichen
Haushaltsdienstleistungen iiberbieten; allein diese
Phasen sind gemessen am Durchschnitt eben auch rare
Ausnahmefille, die nicht als Massstab herangezoéen
werden diirfen.

Ich hege grosse Sympathie fiir den Qualitdtszuschlag
der schweizerischen Rechtsprechung. Zutreffend wird
aber die Einschitzung von LANDOLT sein, dass dessen
Bedeutung umso grosser ist, wenn man den Stun-
denlohn von «Dienstboten»'®! bzw. in Deutschland
«Zugehfrauen»' heranzieht. Je eher man das Entgelt
von fachkundigem Personal zugrundelegt, umso gerin-
ger wird die Bedeutung des Qualititszuschlags sein'*. -
ME bieibt selbst dann noch ein Unterschied gegeniiber
dem IHaushaltsfithrer in eigener Sache, sodass schon
besonders kundiges Personal als Vergleichsmassstab
herangezogen werden muss, wenn man darauf ganz
verzichten wollte. Und bei voll angemessener markt-
konformer Entlohnung ist dann auch eher gewdhrleis-
tet, dass nicht nur die Sackkunde, sondern auch das
erforderliche Engagement vorhanden ist.

Prisuow/\Winmer/Sousa-Poza/Geiser, HAVE 2002, 24, 34,

Prisnow, Anmerkung zu HG Ziirich HAVE 2002, 217, 31%; ders, HAVE
2008, 241, 243 1.

BK-Brenm, Art. 42, Rn. 19g.

Kritisch auch Peranus/DURR-Brunner, HAVE 2083, 202, 207.

So die Ausdrucksweise von BGE 69 11 324,

Sa noch die Ausdrucksweise von BLG Ceile SP 2008, 7.

ZK-LawoowT, Art. 46, Rn. 1103, 1146.
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5. Generalisten- versus Spezialistenansaiz -
Splitting Haushalt/Kinderbetreuung
Umstritten ist in der Schweiz, ob ein Generalistenlohn
angesetzt werden soll, so die Rechtsprechung'™, oder
ob Spezialistenlshne massgeblich sein sollen, so die
neuere Lehre!® die dafiir plidiert, zwischen Haus-
haltsfithrung und Kindererziehung zu differenzieren.
Fiir einen moderaten Stundenlohn — einer Hilfskraft? —
wird vorgebracht, dass auch der Haushaltsfiihrer keine
Spezialausbildung als Bécker, Konditor, Koch oder
Erzicher habe!*?. Das ist zutreffend. Freilich macht er
m. E. durch sein besonderes Engagement Ausbildungs-
defizite wett, Dazu kommt, dass ein Elternteil sein —
minderjihriges — Kind nicht einem Kellner oder einer
Putzfrau anvertrauen mdchte; wenn er diese Aufgabe
verletzungsbedingt schon delegieren muss, dann soll
es wenigstens eine Person sein, die ihr Metier versteht.
Zuzugestehen ist allenfalls, dass bei geringfligigen
Beeintrichtigungen und dem Erfordernis der Hilfeleis-
tung bloss bei schweren Arbeiten eine wenig ausgebil-
dete Hilfskraft ausreichend sein mag'*.

6. Stadi-/Land-Gefille

" Zutreffend wird in der Schwetz differenziert zwischen

stidtischen Agglomerationen und léndlichen Gebie-
ten'®®. Das Lohnniveau wird in den Stidten hoher
setn!®0,

I0.  Stundenlohn einer Ersatzkraft adiiquater

Parameter bei wechselndem Bedarf™ -

Sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland wird
der Stundenlohn einer fiir die jeweilige Tétigkeit aus-

- reichend fihigen Ersatzkraft zugrunde gelegt. Dieser

55
156

o7

158
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beruht freilich darauf, dass eine solche Person in der
Regel auf Vollzeit- oder doch Teilzeitbasis fir ldngere
Zeit beschiftigt ist. Sofern es beim Haushaltsfihrer-
schaden jedoch nicht um eine ganz schwere Verletzung
im Endausheilungszustand geht, ist indes Folgendes zu
beobachten: Die - filtive — Ersatzkraft nuss sich dem
wechselnden Bedarf anpassen. Bei Krankenhausauf-
enthalten wird sie nicht odér nur in ganz geringfiigi-

Nachweise bei ZK-Lanpotr, Art: 46, Rn. 111%; zustimmend PErguus,
HAVE 2008, 169, 171 unter Verweis auf gastgewerbliche und haus-
wirtschaftliche Tétigkeiten.

Nachweise bei ZK-Lanpowt, Art. 48, Rn. 1112,

P rignow/WinmEr/Sousa-Poza/Geiser, HAVE 2002, 24, 35: Fiirden Haushalt
2wischan CHF 19.45 und 28,10, fiir die Kinderbetreuung zwischen CHF
22.50 und CHF 37.70.

PergoLs/DiRR-Brunnes; HAVE 20085, 202, 206; Pereovrs, HAVE 2006, 169,
171,

Peacous/Disr-Brunner, HAVE 2005, 202, 206 unter Angabe siner Band-

brefte zwischen CHF 16.80 und 23.15; 207: Deshalb CHF 36.06 fiir Kin-
dermédchen bzw. Erzieher zu hech.

Machweise bei ZK-Lanoowr, Art. 46, Rn. 1102, BK-Brenm, Art. 42, Bn. 185,
zustimmend PercoLis/Dirs-Brunner, HAVE 2005, 202, 207.

BGE HAVE 2005, 140 (Prinow/Zmmeamann): CHF 23 fiir den tandtichen
Brareich, CHF 30 fiir die stédtischen Ballungsgebiete.
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Gnrarschadens

gem Ausmass bendtigt; wenn der Verletzte dann nach
Hause kommt, dann aber womdglich sofort, wobei
nicht immer abschitzbar, wamn das sein wird. Sofern
der Heilungsverlauf ergibt, dass eine Besserung ein-
tritt, ist das Stundenausmass zu reduzieren. Und insge-
samt handelt es sich meist um Teiljobs mit einigen oder
meist sogar wenigen Stunden. Selbst wenn eine solche
Ersatzkraft stets voll ausgelastet wiire, was in der Pra-
xis unméglich ist, kimen noch — unentschidigte — We-
gezeiten dazu. '

Wer ein Fahrzeug mietet, muss beim Mietentgelt diese
Unterauslastung mitfinanzieren. Und auch be: den
Betriebsreservekosten wird ein Unterauslastungszu-
schlag anerkannt. Es wire daher tiberlegenswert, ob
anstelle des Stundenlolms einer fix besoldeten Ersatz-
kraft nicht das Entgelt eines Haushaltsdienstes, der
eben solche Dienstleistungen zeitlich portioniert und
spontan abrufbar entgeltlich anbietet, die addquatere
Referenzgrosse wiire. Vor allem fir Deutschland gilt,
dass sich der Geschidigte nicht auf die «Hungerldhne»
des Hausfrauenbundes verweisen lassen muss, wenn
er den Nachweis erbringt, dass er in seiner Region
zu diesem Enigelt fiir die bendtigen Dienstleistungen
kein — zuveriissiges -~ Personal findet; und zwar auch
dann, wenn er auf die Einstellung einer Ersatzikraft
verzichtet.

1v.

Die schweizerischen Werte fur den massgeblichen
Stundenlohn orientieren sich stirker am Ausgleichs-
prinzip als die deutschen, die im Ergebnis nicht mehr
als einen signifikanten Deckungsbetrag dort zubilligen,
wo nach dem Gesetz voller Ausgleich geschuldet ist.
Die friiher verwendete Formel des BGH, dass der Ge-
schidigte Anspruch auf eine volf angemessene Abgel-
tung habe und in die Lage versetzt werden solle, sich
am Markt Dienstleistungen zu verschaffen, ohne auf
die Mildtatigkeit Dritter angewiesen zu sein'®, kommt
in neueren Entscheidungen nicht mehr vor. Die Dis-
krepanz zur Wirklichkeit wire dann auch sogleich mit-
Hinden zu greifen.

Wiirdigung

Die bedeutend hheren Werte in der Schweiz resultie-
ren nur zum Teil aus dem hoheren Lohnniveau, Mass-
geblich ist, dass die Formel «Frsatz wie bei Einstel- .
lung einer Ersatzkraft» strikter umgesetzt wird. Wird
eine solche freifich tatsdchlich eingestellt, ist diese in
der Praxis nach der anspruchsvollsten Aufgabe zu ent-
lohnen, auch wenn weniger anspruchsvolle Titigkeiten:
mit zu bewiltigen sind, sofem nicht eine Aufgabentei-
tung auf zwei oder mehrere Ersatzkrafte praktisch in
Betracht kommt. Das in der Schweiz vorgeschlagenc

Nachweise dieser Rechtsprechung bet CH. Huser, Fragen der Scha-
densbarechnung {2004}, 85 ff,




Splitting zwischen reiner Hausaltsarbeit und Kinder-
betretung bei normativer Abrechnung ist ein sachge-
rechter Kompromiss. Bel Anwendung der Tabellen
erscheint das auch realisierbar, indem der héhere Kin-
derbetreunngssatz insofern zum Tragen kommt, als
der Aufwand des betroffenen Haushalts wegen des
Vorhandenseins von Kindern héher ist als bei einem
entsprechenden Haushalt ohne Kinder. Die regionale
Differenzierung zwischen Stadt und Land bildet Preis-
unterschiede erheblich besser ab als die deutsche Dif-
ferenzierung nachk Bundeslindern.

E Resiimee und Ausblick

" Es gab Zeiten, da hat sich die schweizerische Recht- -

sprechung an der deutschen orientiert. Der Wind hat
sich freilich gedreht, Im Schadensrecht ist die Schweiz
vom Rezipienten zum Meinungsfiihrer geworden. Die
Sachprobleme sind in Deutschland und der Schweiz
nicht unterschiedlich. Die Bewiltigung unterschei-
det sich signifikant. Wenn auch die jeweilige Losung
eine Frage der Rechtskultur des betreffenden Staates
ist, so ist nun die Zeit gekommen, dass die deutschen
Haftpflichtjuristen gut beraten wiren, sich mit der Art,
wie die einschligigen Probleme in der Schweiz gelost

werden, vertraut zu machen — und sich die eine oder
andere Scheibe abzuschneiden. Auch in der Schweiz
gibt es da und dort Kritik anzubringen; das Ausmass
erreicht aber nicht mehr als homdopathische Dosen,

Sollte einem Schweizer das - nicht véllig auszu-
schliessende — Missgeschick passieren, einen Unfall
in Deutschland zu erleiden, fiir den ein anderer als ein
in der Schweiz wohnhafter Ersatzpflichtiger einstands-
pilichtig ist, sodass dann deutsches Recht anzuwenden
ist, mogen ihm die vorangehenden Zeilen drastisch vor
Augen gefiibrt haben, dass an die Anforderungen an
die Darlegung seines Haushaltsfiihrungsschadens nach
deutschem Recht viel héhere Anforderungen gestellt
werden als nach schweizerischem Recht; und auch die
Bewertungsansdtze sind viel bescheidener als in der
Schweiz. Da der verletzte Schweizer seinen Haushatt
in der Schweiz zu besorgen hat, wird er sich zwar auf
das hdhere schweizerische Lohnniveau berufen kon-
nen. Die engherzigen deutschen Ansitze werden ihn
vor Finbussen aber schlussendlich nicht bewahren, so-
dass fiir manchen die Devise gelten kdnnte: Bleibe in
der Heimat! Selbst wenn dir hier etwas pagsiert, hast
du es noch immer besser als im — deutschen — Aus-
land. :
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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

VI ZR 183/08 Verkindet am:
3. Februar 2009
Holmes,
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschaftsstelle
in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

BGB § 843 Abs. 1, 2. Alt.; ZPO § 287

Bei der Schatzung des Haushaltsfihrungsschadens nach § 287 ZPO darf sich der
Tatrichter in Ermangelung abweichender konkreter Gesichtspunkte grundsatzlich an
dem Tabellenwerk von Schulz-Borck/Hofmann (Schadensersatz bei Ausfall von

Hausfrauen und Muttern im Haushalt) orientieren.

BGH, Urteil vom 3. Februar 2009 - VI ZR 183/08 - OLG Oldenburg
LG Oldenburg



Der VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 3. Februar 2009 durch die
Vizeprasidentin Dr. Muller, die Richter Zoll und Wellner, die Richterin Diederich-

sen und den Richter Stohr

fur Recht erkannt:

Die Revision der Klagerin gegen das Urteil des 11. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts Oldenburg vom 20. Juni 2008 wird auf ihre

Kosten zuruckgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klagerin macht gegen die Beklagten Schadensersatzanspriiche aus
einem Verkehrsunfall vom 15. August 2003 geltend, bei dem sie schwer verletzt
wurde. Die Parteien sind sich daruber einig, dass die Beklagten fur die der Kla-
gerin durch den Unfall entstandenen Schaden in vollem Umfang einzustehen
haben. Sie streiten nur noch um die Hohe des der Klagerin - einer allein ste-
henden erwerbstatigen Frau - entstandenen HaushaltsfUhrungsschadens. Das
Landgericht hat der Klagerin hierfir unter Klageabweisung im Ubrigen einen
Betrag von 9.649 € abzuglich vorgerichtlich gezahlter 3.500 €, insgesamt
6.149 € zuerkannt. Auf die Berufung der Klagerin hat das Berufungsgericht das
erstinstanzliche Urteil teilweise unter Zurlickweisung der weitergehenden Beru-

fung abgeandert und der Klagerin einen HaushaltsfiUhrungsschaden in Hohe



von insgesamt 11.243,26 € abzuglich 3.500 €, mithin insgesamt 7.743,26 € zu-
gesprochen. Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die

Klagerin ihr Klagebegehren in Hohe eines Betrages von 2.590,95 € weiter.

Entscheidungsgriinde:

Das Berufungsgericht hat der Berechnung des der Klagerin entstande-
nen Haushaltsfihrungsschadens das Tabellenwerk von Schulz-Borck/Hofmann
zugrunde gelegt und ist entsprechend der dortigen Tabelle 9 bei einer erwerbs-
tatigen Frau mit einem Ein-Personen-Haushalt von einer durchschnittlichen Ar-
beitszeit im Haushalt von 21,7 Stunden pro Woche ausgegangen. Fur die Zeit
der stationaren Aufenthalte der Klagerin hat es die von einer (fiktiven) Ersatz-
kraft zu verrichtenden Tatigkeiten im Haushalt auf 15 % der Ublicherweise anfal-
lenden 21,7 Stunden, also auf ca. drei Stunden wochentlich, geschatzt. Hin-
sichtlich der Hohe der fiktiven Vergltung einer Ersatzkraft hat das Berufungsge-
richt fur die Zeit einer haushaltsspezifischen Einschrankung der Klagerin von
uber 50 % eine Nettovergutung entsprechend der Vergutungsgruppe BAT VIII
und fur die Ubrige Zeit BAT X zugrunde gelegt.

Die Beurteilung des Berufungsgerichts halt revisionsrechtlicher Uberpri-

fung stand.

1. Das Berufungsgericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass auch

der Klagerin als allein stehender Person mit eigenem Haushalt ein Anspruch



auf Ersatz ihres unfallbedingten Haushaltsfuhrungsschadens unter dem Ge-
sichtspunkt der vermehrten Bedurfnisse im Sinne des § 843 Abs. 1, 2. Alt. BGB
zusteht (vgl. Senatsurteile vom 25. September 1973 - VIZR 49/72 - VersR
1974, 162, 163; vom 18. Februar 1992 - VI ZR 367/90 - VersR 1992, 618, 619
und vom 8. Oktober 1996 - VI ZR 247/95 - VersR 1996, 1565).

2. Die Uberpriifung der im Rahmen des Schatzungsermessens des Tat-
richters nach § 287 Abs. 1 ZPO vorzunehmenden Bewertung der unfallbedingt
entgangenen Tatigkeit eines Verletzten im Haushalt durch das Revisionsgericht
ist darauf beschrankt, ob das Berufungsurteil auf grundsatzlich falschen Erwa-
gungen beruht oder entscheidungserhebliche Tatsachen unbertcksichtigt ge-
lassen hat (vgl. z.B. Senatsurteil vom 10. April 1979 - VI ZR 151/75 - VersR
1979, 670, 671). Derartige Fehler sind hier nicht ersichtlich. Das Berufungsge-
richt hat sich in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise an einem an-
erkannten Tabellenwerk (Schulz-Borck/Hofmann, Schadensersatz bei Ausfall
von Hausfrauen und Muttern im Haushalt, 6. Aufl.) orientiert. Dass sich der Tat-
richter in Ermangelung konkreter Anhaltspunkte flr eine abweichende Beurtei-
lung solcher Erfahrungswerte im Rahmen der Bemessung des Haushaltsfih-
rungsschadens bedient, hat der erkennende Senat bereits mehrfach gebilligt
(vgl. Senatsurteile BGHZ 104, 113, 117 f.; vom 10. April 1979 - VI ZR 151/75 -
aaO; vom 8. Juni 1982 - VI ZR 314/80 - VersR 1982, 951, 952; vom 11. Oktober
1983 - VI ZR 251/81 - VersR 1984, 79, 80 f.). Hieran ist auch flr den vorliegen-
den Fall festzuhalten.

3. Die Revision nimmt zwar hin, dass das Berufungsgericht auf dieser
Grundlage die durchschnittliche Arbeitsleistung der Klagerin im Haushalt auf
21,7 Wochenstunden geschatzt hat. Ohne Erfolg wendet sich die Revision je-

doch gegen die vom Berufungsgericht vorgenommene Kirzung des Arbeits-



zeitbedarfes fur die Zeit der stationaren Aufenthalte der Klagerin im Kranken-

haus.

Wahrend der Zeit einer stationaren Behandlung ist der Haushaltsflh-
rungsschaden in einem Ein-Personen-Haushalt naturgemald deutlich reduziert
und beschrankt sich im Allgemeinen auf notwendige Erhaltungsmal3inahmen
(vgl. OLG Hamm NZV 2004, 631, 632; Jahnke, Der Verdienstausfall im Scha-
densersatzrecht, 3. Aufl., Kap. 7 A Rn. 12). Entgegen der Auffassung der Revi-
sion fallen die Positionen "Gartenarbeit", "HaushaltsfiUhrung und Organisation"”,
"hausliche Kleinarbeiten" und "Pflege und Betreuung von Personen" in einem
Zeitraum vollstandiger Abwesenheit nicht in vollem Umfange an. Da viele
Haushaltsarbeiten bei vollstandiger Abwesenheit nicht anfallen, ist insbesonde-
re der Aufwand fir "Haushaltsfihrung und Organisation" in dieser Zeit reduziert.
Auch zeigt die Revision keinen Sachvortrag der Klagerin auf, welcher die Posi-
tion "Pflege und Betreuung von Personen" ausfillen konnte. Entgegen der Auf-
fassung der Revision entspricht es auch der Lebenserfahrung, dass wahrend
der vollstandigen Abwesenheit des alleinigen Bewohners der Reinigungsbedarf
auf ein Minimum reduziert ist. Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht wei-
terhin den Ublichen Zeitbedarf fur die Position "Ernahrung" wahrend der Zeit der
stationaren Krankenhausaufenthalte der Klagerin wegen der im Krankenhaus
bestehenden Vollverpflegung unberlcksichtigt gelassen. Dies betrifft sowohl die
ublicherweise anfallende Zeit fur Essenszubereitung und Geschirrspulen als
auch den Zeitaufwand fur den Einkauf von Nahrungsmitteln und anderen Arti-
keln. Da die Revision insgesamt keinen konkreten Sachvortrag der Klagerin
aufzeigt, dass abweichend von diesen Erfahrungswerten Hausarbeiten in gro-
Rerem Umfang als die vom Berufungsgericht geschatzten drei Wochenstunden
angefallen waren, war das Berufungsgericht aus Rechtsgrunden nicht gehin-

dert, den Zeitaufwand nach § 287 ZPO entsprechend zu reduzieren.



4. Die Revision hat auch keinen Erfolg mit ihren Angriffen gegen die
Zugrundelegung des BAT X bei der Berechnung des Haushaltsfihrungsscha-
dens durch das Berufungsgericht. Ein Rechtsfehler zum Nachteil der Klagerin

ist in diesem Zusammenhang nicht ersichtlich.

Das Berufungsgericht durfte sich insoweit im Rahmen seiner tatrichterli-
chen Wurdigung nach § 287 ZPO in Ermangelung abweichender konkreter An-
haltspunkte an der Tabelle 3 von Schulz-Borck/Hofmann orientieren, die bei
teilweisem Ausfall des Haushaltsfuhrenden in einem Durchschnittshaushalt oh-
ne Kinder und Einstellung einer Ersatzkraft, die nicht die Leitung des Haushalts
zu ubernehmen braucht, eine Eingruppierung der (fiktiven) Ersatzkraft nach
BAT X vorsieht. Entgegen der Auffassung der Revision ist es revisionsrechtlich
nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht fur die Zeit des zeitweiligen
oder dauernden teilweisen Ausfalls des Haushaltsfihrenden mit verbleibender
Leitungsfunktion nicht die Vergutungsgruppe BAT IXb bzw. BAT VIII zugrunde
gelegt hat. Die VerglUtungsgruppe BAT IXb wird nach Tabelle 3 von Schulz-
Borck/Hofmann Durchschnittshaushalten und gehobenen Haushalten ohne
Kinder oder mit bereits schulpflichtigen Kindern bei fortbestehender Leitungs-
funktion des Haushaltsfuhrenden zugeordnet. Nach den unangegriffenen Fest-
stellungen des Berufungsgerichts handelt es sich bei dem Haushalt der Klage-
rin nur um einen einfachen Ein-Personen-Haushalt mit einfachen Wohnverhalt-
nissen (65 m?), geringer technischer Ausstattung und einem unterdurchschnitt-
lichen Haushaltseinkommen. Da es sich mithin um einen unterdurchschnittli-
chen Haushalt handelt, ist eine Nichtanwendung der Vergutungsgruppe
BAT IXb nicht rechtsfehlerhaft. Die Vergltungsgruppe BAT VIl ist fur die Zei-
ten, in denen die Klagerin die Leitungsfunktion in ihrem Haushalt zumindest
uberwiegend ausuben konnte, ebenfalls nicht einschlagig. Soweit die Revision
insoweit meint, der Klagerin sei nicht moglich bzw. zumutbar gewesen, im

Wechsel mit den Zeiten stationarer Behandlung abwechselnd Hilfskrafte nach
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BAT VIl und BAT X einzustellen, wird nicht hinreichend berucksichtigt, dass die
Klagerin tatsachlich keine Ersatzkraft eingestellt hat, sondern ihren Schaden
fiktiv berechnet. Dartber hinaus weist die Revisionserwiderung zutreffend dar-
auf hin, dass unter den Umstanden des Streitfalles wahrend der stationaren
Krankenhausaufenthalte der Klagerin mit stark reduziertem Haushaltsfihrungs-
bedarf die Einstellung einer qualifizierten Ersatzkraft im Sinne des BAT VIII
nicht erforderlich gewesen ware. Insofern ist der Klagerin - entgegen der Auf-
fassung der Revision - auch kein rechtlich relevanter Nachteil dadurch entstan-
den, dass das Berufungsgericht hinsichtlich eines stationaren Krankenhausauf-
enthaltes im Jahre 2007 den Haushaltsfuhrungsschaden - wohl irrtimlich - nicht
wie bei den anderen stationaren Krankenhausaufenthalten nach BAT VIII, son-
dern nach BAT X berechnet hat.

Letztlich vermag auch die Auffassung der Revision, die Einstufung nach
BAT X sei nicht mehr zeitgemal, keine abweichende Beurteilung zu rechtferti-
gen, auch wenn dies von dem Mitautor Hofmann in einer FulRnote zur Tabelle 3
von Schulz-Borck/Hofmann vertreten wird. Denn diese (pauschale) Einschat-

zung ist nicht geeignet, einen Ermessensfehler des Tatrichters im Rahmen der



Schatzung der Schadenshohe nach § 287 ZPO zu begrunden, wenn er sich in
Ermangelung abweichender Gesichtspunkte an der Einstufung des Tabellen-

werks orientiert.

11 Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Muller Zoll Wellner

Diederichsen Stohr

Vorinstanzen:
LG Oldenburg, Entscheidung vom 08.01.2008 - 8 O 422/07 -
OLG Oldenburg, Entscheidung vom 20.06.2008 - 11 U 3/08 -



	14. Das Ausmaß des Haushaltsführerschadens in Abhängigkeit von Tabellenwerken, zugleich Besprechung von BGH vom 3.2.2009, (Az. VI ZR 18308), in HAVE 2009, S. 109-124
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